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Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen  

Neue Broschüre

Ein Ansichtsexemplar liegt 
diesem AJS FORUM bei.

Bestellungen bitte mit  
Bestellschein auf Seite 8 oder 
unter www.ajs.nrw.de 

●

Jugendschutz und Per-

sönlichkeitsschutz im In-

ternet – Die neue Bro-

schüre informiert Eltern 

darüber, wie sie ihre Kinder 

vor problematischen Inhal-

ten im Internet schützen 

können und welche Rechts-

grundlagen es dazu gibt. 

Weitere Themen: Nutzung 

von Internet und Compu-

terspielen, soziale Netz-

werke und Cyber-Mobbing. 

Jugendschutzgesetz passt
Die Mehrzahl der Erwachsenen hält das Jugend-

schutzgesetz für angemessen. Dies ist das Ergebnis einer 

Befragung des Meinungsforschungsinstitut Infratest im 

Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Die Quote der 

Zustimmung lag bei allen Befragungsgruppen, Jugend-

schutzfachkräften, Gewerbetreibenden und Eltern, um 

die 70 Prozent. Bei Lehrern mit 75 Prozent und bei den 

Jugendlichen mit 77 Prozent war die Zustimmung höher. 

Allerdings sind die Jugendlichen auch häufiger als die 

anderen Gruppen der Ansicht, das Gesetz sei „zu hart“. 

(Bericht Seite 4 f.)

KinderServer: Bundesfa-
milienministerin Kristina 
Schröder hat einen neuen 
KinderServer vorgestellt. 
Dieser schaltet Computer 
und mobile internetfä-
hige Geräte mit wenigen 

Klicks in einen sicheren Surf-
Modus für Kinder. 

Neue Spielverordnung: In Gaststät-
ten soll künftig nur noch ein Geld-
spielgerät stehen dürfen – statt der 
bisher erlaubten drei Automaten. 
Dies sieht der Entwurf für eine 
neue Spielverordnung des Bundes-
wirtschaftsministerium vor. Be-
gründung: Die Bundesregierung 
will den „Jugend- und Spieler-
schutz“ energischer durchsetzen.

Enquete-Kommission Internet: 
Die Enquete-Kommission des 
Bundestages rund ums Internet 
hat ihre Arbeit fertiggestellt. Die 
Kommission verabschiedete wei-
tere Handlungsempfehlungen und 
den Schlussbericht. Der Zwischen-
bericht zum Thema Medienkom-
petenz/Jugendmedienschutz lag 
schon im Herbst 2011 vor. 

14. Kinder- und Jugendbericht: Ist 
Ende Januar vom Bundeskabinett 
beschlossen worden. Darin werden 
die Lebenssituationen von Kindern 
und Jugendlichen analysiert und 
Vorschläge zur Gestaltung und Wei-
terentwicklung der Kinder- und Ju-
gendhilfe gemacht. (Drs. 17/12200)
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höchsten Anteil. Allerdings sind sie mit 12 Prozent auch am häufigsten der Ansicht, dass das 
bestehende Gesetz zu hart ist; bei den Erwachsenengruppen teilen maximal 4 Prozent diese 
Meinung.  

 

Jeweils rund ein Viertel der Gewerbetreibenden und Eltern (27 bzw. 25 Prozent) bezeichnet die  
aktuelle Gesetzgebung zum Jugendschutz als nicht ausreichend. Bei beiden Gruppen wird 
diese Einschätzung besonders häufig von Frauen vertreten. Auch plädieren jüngere Eltern im 
Alter von 18 bis 39 Jahren und Eltern mit niedrigerem Schulabschluss überdurchschnittlich oft 
für eine Gesetzesverschärfung. Bei Lehrern und Jugendschutzfachkräften hält jeder Fünfte das 
hiesige Jugendschutzgesetz für unzureichend (20 Prozent). Hier sind es die männlichen 
Befragten, die überdurchschnittlich oft diese Meinung äußern. Erwartungsgemäß halten nur 
wenige Jugendliche die Gesetzgebung für zu schwach (10 Prozent).    

 

  

©TNS 2012

TNS Infratest

Jugendschutz-Befragungen

BMFSFJ | Jugendschutz-Befragungen | Dezember 2012 | Thorsten Spengler

Angemessenheit des Jugendschutzgesetzes

Frage 9: Halten Sie das Jugendschutzgesetz in Deutschland eher für… ? 
Fehlende Werte zu 100%: weiß nicht/ keine Antwort Angaben in Prozent

4 3 1 1
12

72 69 75 72

77

20 27 20 25

10

Fachkräfte Gewerbe-
treibende

Lehrer Eltern Jugendliche

zu schwach

zu hart

angemessen

Halten Sie das Jugendschutzgesetz in Deutschland eher für ...

TNS Infrates für BMFSFJ | Jugendschutz-Befragungen | Dezember 2012 | Thorsten Spengler | © TNA 2012
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Es zeigt sich, dass die befragten Zielgruppen mit dem Begriff „Jugendschutz“ zum Teil sehr  
unterschiedliche Aspekte verbinden:  

Die Jugendschutzfachkräfte assoziieren damit vor allem die Abwendung von negativen 
Einflüssen und Gefahren von den Jugendlichen im Allgemeinen und die damit verbundenen 
gesetzlichen Bestimmungen (79 Prozent). Drei von zehn denken dabei auch an die daraus 
resultierenden Rechte und Pflichten von Eltern und Jugendlichen (31 Prozent).  

 

Gewerbetreibende (61 Prozent), Lehrer (50 Prozent) und  Eltern (46 Prozent) assoziieren 
damit in erster Linie den Schutz der Jugendlichen vor Alkohol, Tabak und Drogen, wobei  
Gewerbetreibende hierbei häufig auf die eingeschränkte Abgabe von Alkohol und Tabak an  
Minderjährige hinweisen. Danach folgen bei diesen drei Gruppen – allerdings weit seltener als 
bei den Fachkräften – allgemeine Äußerungen zum Schutz der Jugend und den damit 
verbundenen gesetzlichen Bestimmungen (31 bis 49 Prozent). Knapp drei von zehn Lehrern 
und Eltern verstehen darunter den Schutz der Minderjährigen vor negativen Einflüssen durch 
die Medien (28 bzw. 27 Prozent), oftmals im Hinblick auf Gewaltverherrlichung und 
Pornografie. Jeder fünfte Gewerbetreibende denkt dabei an Bestimmungen, die den Zugang 
von Jugendlichen örtlich oder zeitlich beschränken (21 Prozent), z.B. beim Besuch von 
Diskotheken oder Gaststätten.  

Jugendliche verknüpfen mit Jugendschutz vor allem drei Aspekte: den  Schutz der Jugend im 
Allgemeinen, z.B. dass dieser Schutz gesetzlich geregelt wird, den Schutz vor Alkohol-, Tabak- 
und Drogenkonsum sowie den Schutz vor negativen Einflüssen durch die Medien (jeweils rund 
ein Drittel). 

 
  

©TNS 2012

TNS Infratest

Jugendschutz-Befragungen

BMFSFJ | Jugendschutz-Befragungen | Dezember 2012 | Thorsten Spengler

Was ist Jugendschutz? - Überblick

Frage 1: Was verstehen Sie persönlich unter Jugendschutz?
Fehlende Werte: Sonstiges/ weiß nicht/ keine Angabe Angaben in Prozent (Mehrfachnennungen)

Allgemeine Nennungen
(Regelungen zum Schutz  
der Jugendlichen, etc.)

Regelt Rechte und Pflichten 
von Jugendlichen und Eltern

Schutz der Jugend vor 
Alkohol / Tabak / Drogen

Schutz der Jugend vor 
Medien

Schutz der Jugend vor 
Gewalt und Missbrauch 

Örtliche und zeitliche 
Zugangsbeschränkungen
für Jugendliche

Fachkräfte
Gewerbe-
treibende Lehrer Eltern Jugendliche

11

17

27

46

21

31

9

8

28

28

13

33

20

18

28

50

14

49

21

4

12

61

8

36

3

8

11

14

31

79
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●

Jugendschutz-Apps
Smartphones und Tablets stehen mittlerweile bei 

Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Eltern hoch 

im Kurs. Vor allem die Tablets mausern sich zum Fami-

liencomputer, auf dem gemalt, gespielt oder das Sand-

männchen angeschaut wird. Viele Eltern stehen vor der 

Herausforderung, wie man die Smartphones und Tablets 

sicher und kindgerecht machen kann. Eine Möglichkeit 

ist es, dafür besondere Apps zum Jugendschutz und zur 

Medienerziehung zu nutzen. Auf Seite 11 sind einige 

Apps dargestellt, die sich dafür eignen.
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Rückläufiger Trend bei der Jugendkriminalität
Im Jahr 2011 ist die Zahl der 

verurteilten Jugendlichen in NRW 
deutlich um 7,5 Prozent gesunken 
(von 14 107 in 2010 auf 13 050 
in 2011). Bei den Heranwachsen-
den ist mit einem geringfügigen 
Zuwachs von 0,3 Prozent (von 
17 477 in 2010 auf 17 521 in 2011) 
hingegen kaum eine Veränderung 
zu verzeichnen.

Parallel zu der geringeren Verur-
teilungszahl ist auch nach der Po-
lizeilichen Kriminalstatistik für 
2011 die Zahl der tatverdächtigen 
Jugendlichen um gut acht Prozent 
gesunken. Nicht zu verkennen ist, 

dass die jungen Intensivtäter 
weiterhin einen ganz erheblichen 
Anteil der Jugendkriminalität aus-
machen. Nach statistischen und 
kriminologischen Erkenntnissen 
begehen junge Intensivtäter, die 
zwischen fünf bis zehn Prozent 
aller Täter ausmachen, 50 Prozent 
aller Straftaten ihrer Altersgruppe.

Die Verringerung bei den we-
gen Gewaltdelikten verurteilten 
Jugendlichen beträgt beachtliche 
5,9 Prozent. Der Rückgang betrifft 
insbesondere Körperverletzungs-
delikte. 2011 wurden im Vergleich 
zum Vorjahr 233 Jugendliche 

weniger diesbezüglich verurteilt. 
(3447 Verurteilungen im Jahre 
2010, 3214 im Jahre 2011). 

Kriminologen haben für den 
zu verzeichnenden Rückgang der 
Jugendkriminalität verschiedene 
Erklärungen. Angeführt wird, 
dass junge Menschen in den ver-
gangenen Jahren selbst weniger 
familiäre Gewalt erfahren haben. 
Auch hat sich die Lage auf dem 
Lehrstellen- und Arbeitsmarkt ent-
spannt - mit der Folge verbesserter 
Zugangschancen. Überdies hat 
sich die Integration von Migranten 
verbessert.    (www.justiz.nrw.de)

Erlass verlängert

Förderprogramm
„Archiv und Schule“

Kultur- und Jugendministerin 
Ute Schäfer will, dass sich die 
Archive in NRW stärker für Kinder 
und Jugendliche öffnen. Dazu hat 
ihr Haus kürzlich das neue Förder-
programm „Archiv und Schule“ 
auf den Weg gebracht. Es richtet 
sich an die Archive in NRW und 
fördert Projekte, die langfristig zur 
Auseinandersetzung von Kindern 
und Jugendlichen mit der Ge-
schichte des Landes beitragen kön-
nen. „Die Schüler sollen mit den 
originalen Zeugnissen unserer Ge-
schichte einen unverstellten Blick 
auf unsere Vergangenheit erhalten. 
Nur wer diese kennt, kann unse-
re Gegenwart verstehen“, sagte 
Schäfer. Neben Fachunterricht in 
Archiven, Recherchen, Lesen und 
Auswerten historischer Quellen 
sind auch Stadtrundgänge und Ex-
kursionen vorgesehen. (MFKJKS)

Zahl der Inobhut-
nahmen gestiegen

Von 7910 im Jahre 2002 auf 
10 617 im Jahr 2011 ist die Zahl 
der sogenannten Inobhutnahmen 
von Kindern und Jugendlichen in 
Nordrhein-Westfalen gestiegen. 
Dies ist eine Zunahme um 34 
Prozent. Diese Entwicklung, Kin-
der und Jugendliche zum eigenen 
Schutz zeitweise von ihren Fami-
lien zu trennen, ist auch bundesweit 
festzustellen, teilte das NRW-Fa-
milienministerium Anfang Januar 
mit. Offenbar sei die Sensibilität 
der Menschen gestiegen: Verwand-
te und Nachbarn informierten die 
Jugendämter schneller als früher 
über auffällige Beobachtungen. 
Die Inobhutnahme von Kindern 
und Jugendlichen in Jugendhilfe-
Einrichtungen oder Pflegefamilien 
kann auf deren eigenen Wunsch 
erfolgen, setzt aber in der Regel das 
Einverständnis der Erziehungsbe-
rechtigten voraus. Nur in schwer-
wiegenden Fällen können die ört-
lichen Jugendämter nach eigenem 
Ermessen entscheiden, wann eine 
Entscheidung des zuständigen 
Familiengerichts herbeigeführt 
werden muss.             (RP ONLINE)

EltErn MEdiEn JugEndschutz

    NRW-

NETZWERK

Weiterbildung zur Fachkraft für medienpädagogische Elternarbeit
Es sind noch wenige Plätze frei. Die Termine für die Kursreihe 2013 sind: 

19./20.4., 3./4.5., 24./25.5. und 21./22.6 – jeweils freitags von 16 bis 19 Uhr 

und samstags von 9 bis 17 Uhr. Die Kosten für alle vier Seminarwochenen-

den in Köln inklusive Übernachtung und Verpflegung betragen 300 Euro. 

Weitere Infos sowie ein Anmeldeformular finden Sie unter

www.eltern-medien-jugendschutz.de

Neuer Kurs Kinder- und Jugendarbeit … Aber sicher…!

Auch in diesem Jahr bieten wir wieder Weiterbildungskurse zum 
Thema an. Der 3. Kurs, der im April beginnen wird, ist  leider schon 
ausgebucht. Freie Plätze gibt es noch im 4. Kurs,  der im 2. Halbjahr 
2013 startet. Die Termine sind der 13./14.9., 11./12.10., 15./16.11. 
– jeweils freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr. 
Tagungsort ist das Mercure Hotel in Köln. Die Kosten belaufen sich 
für die gesamte Weiterbildung inklusive Übernachtung und Vollver-
pflegung auf 300 Euro. Weitere Infos sowie ein Anmeldeformular 
finden Sie unter www.ajs.nrw.de.  

... aber sicher!
Prävention von  
sexuellen Übergriffen
in Vereinen und Verbänden

Kinder- und Jugendarbeit
18. Deutscher  
Präventionstag  
in Bielefeld

Auf dem 18. Deutschen Prä-
ventionstag wird sich die AJS 
präsentieren: Stand H 046. 

 

Das Programmheft des Präven-

tionstags liegt dieser Ausgabe 

des AJS FORUMS bei.

Der gemeinsame Runderlass 
verschiedener NRW-Ministerien 
zur Zusammenarbeit bei der 
Verhütung und Bekämpfung der 
Jugendkriminalität bleibt weiter-
hin für ein Jahr in Kraft (bis zum 
31. Dezember 2013). Der Erlass 
beschreibt die Zuständigkeiten 
und Aufgaben der unterschied-
lichen Träger, wie Jugendämter, 

Schulen, Polizeibehörden und 
andere. Ursprünglich sollte der 
Erlass nach fünf Jahren Ende 
des vergangenen Jahres außer 
Kraft treten. Die Landesregierung 
hatte sich jedoch entschlossen, 
die Laufzeit um ein Jahr zu ver-
längern, um in dieser Zeit eine 
Überarbeitung vorzunehmen.

(MBl. NRW. 2012 S. 724).



 Tolle Ferienangebote der 

Jugendherbergen in Westfalen-Lippe 

 In der Gruppe fahren – viel sparen
Wer in den Oster-, Sommer- oder Herbstferien in NRW mit einer Gruppe bei uns Urlaub macht, 
erhält einen kräftigen Preisnachlass. +++ Nur 20,90 Euro pro Übernachtung +++ Inklusive 
Vollpension und Bettwäsche +++ Ab 7 Über nachtungen +++ Das Angebot gilt für alle Gruppen 
ab 10 Personen +++ Ab 15 Über nachtungen gibt es noch mehr Rabatt: Dann kostet die Über-
nachtung nur noch 18,90 Euro +++

Im Internet unter www.djh-wl.de fi nden Sie unter der Rubrik „Sonderangebote“ eine Liste mit 
allen Häusern, die sich an der Ferien-Aktion beteiligen. Für mehr Informationen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.

Familienurlaub?

Zeit für die Familie 2013Ferien sind bei uns Nebensaison

W E S T F A L E N - L I P P E 
W i l l k o m m e n  i n  u n s e r e nJ u g e n d h e r b e r g e n 

 6 Tage Halbpension ab:Erwachsene 95,20 Euro
Kinder (6 – 12 Jahre) 66,60 Euro
Kinder (3 – 5 Jahre) 47,60 EuroKinder unter 3 Jahren frei!

6 Tage Halbpension ab:

 
Jetzt auch mit tollen Wochen end-Pauschalangeboten – inklusive Programm!

Ferien sind bei uns
Nebensaison!

Die Preise gelten jeweils pro Person in den 
Ferien von NRW. Fordern Sie die kostenlose 
Broschüre „Zeit für die Familie” an.

Erwachsene: ab 95,20 Euro
Kinder von 6 bis 12: ab 66,60 Euro
Kinder von 3 bis 5: ab 47,60 Euro
Kinder unter 3: frei

6 Tage – inkl. Halbpension 
in den Jugendherbergen in 
Westfalen-Lippe

DJH-Landesverband Westfalen-Lippe gemeinnützige GmbH
Eppenhauser Straße 65 · 58093 Hagen · Telefon 02331 9514-0 · Telefax 02331 9514-38 · E-Mail: info@djh-wl.de

068168_AZ_AJSForum_185x137_Dezember_2012_RZ.indd   1 05.12.12   15:36
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6,8 Milliarden für die Jugendhilfe in NRW

Lieber im Netz als 
auf dem Sportplatz

Fast 90 % der Neun- bis Zehn-
jährigen nutzen einer Studie zu-
folge das Internet. Diese Zahl 
erhöht sich bis zum Alter von 15 
Jahren noch einmal und bleibt 
dann auf hohem Niveau gleich, 
wie aus einer Befragung von 
5000 Jugendlichen des Deutschen 
Jugendinstituts und des deutschen 
Instituts für Internationale Päda-
gogische Forschung hervorgeht. 
Wegen der Zeit im Netz kommen 
andere Beschäftigungen zu kurz: 
Die Wissenschaftler sehen einen 
Zusammenhang zwischen intensi-
ver Internetnutzung und geringer 
sportlicher und kultureller Aktivi-
tät. (dpa/AN)

Rund drei Viertel der Deut-
schen sehen starke Unterschiede 
zwischen den Lebenswelten von 
Jugendlichen und Erwachsenen, 
so das Fazit einer Studie es Insti-
tuts für Demoskopie Allensbach. 
Vor allem die starke Nutzung 
von Internet und sozialen Netz-
werken der Jugendlichen werde 
von Erwachsenen als störend 

Der unbekannte 
Freund

Junge Internetnutzer haben viele 
virtuelle „Freunde“, kennen diese 
aber laut einer neuen Studie der 
NRW-Landesanstalt für Medien 
(LfM) oft nicht persönlich. Zwar 
macht die Mehrheit der zwölf bis 
24-Jährigen persönliche Informa-
tionen in sozialen Netzwerken nur 
sogenannten Freunden zugänglich, 
allerdings fallen darunter gerade 
bei Jüngeren viele Unbekannte. 
Knapp ein Drittel der Befragten 
zwischen zwölf und 14 Jahren (29 
Prozent) kennt alle seine Netzwerk-
kontakte, mehr als jeder Fünfte (23 
Prozent) sogar weniger als die 
Hälfte. Auch bei den Älteren zwi-
schen 21 und 24 Jahren weiß nur 
die Hälfte (51 Prozent), wer hinter 
den Namen steckt. Im Durchschnitt 
hat jeder junge Internetnutzer 
185 virtuelle Freunde.   (LfM)

Die staatlichen Ausgaben für 
Kindertagesbetreuung, Erzie-
hungshilfen und den Schutz von 
Kindern sind auf ein Rekordhoch 
gestiegen. Rund 30,5 Milliarden 
Euro haben Bund, Länder und Ge-
meinden 2011 für die Kinder- und 
Jugendhilfe ausgegeben. In NRW 

lagen die Zuwächse mit einem Plus 
von 5,6 Prozent auf 6,8 Milliarden 
Euro im Bundesschnitt. Bundes-
weit flossen fast zwei Drittel des 
Geldes (62 Prozent) in die Kinder-
tagesbetreuung. Das waren rund 
19 Milliarden Euro und damit 6,7 
Prozent mehr als 2010. (dpa/FR)

Erwachsene verstehen Jugendliche nicht
empfunden. Außerdem versteht 
jeder zweite Erwachsene die Ju-
gendsprache nicht mehr. Fast zwei 
Drittel der Erwachsenen wundern 
sich zudem darüber, wie sprung-
haft Jugendliche sind: Die Themen 
wechselten schnell, wichtige 
Dinge würden auch schnell wieder 
unwichtig. (epd/KStA)
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Studie

Was weiß die Gesellschaft über den Jugendschutz? 
Umfrage ergibt: Die Kenntnis über den Jugendschutz ist hoch. Jugendliche beurteilen 
das Jugendschutzgesetz durchweg kritischer. Der Schutz vor Alkohol- und Tabakkon-
sum steht im Vordergrund

Wenn über die Lösung eines Erziehungs- oder 
Jugendproblems diskutiert wird, kommt oft der 
Jugendschutz, besser gesagt das Jugendschutz-
gesetz ins Spiel. Was Jugendschutz indes bedeu-
tet bzw. das Jugendschutzgesetz leisten kann, 
darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. 

Um einen besseren Überblick über das 
Jugendschutzgesetz zu bekommen, hatte das 
Bundesfamilienministerium eine Umfrage in 
Auftrag gegeben. Mitte Februar 2013 wurden 
die Ergebnisse in Berlin vorgestellt. Dazu hat 
das Meinungsforschungsinstitut Infratest über 
1300 Personen befragt, die direkt vom Jugend-
schutz und vom Jugendschutzgesetz betroffen 
sind: Eltern, Lehrkräfte und Jugendschutz-
fachkräfte in den Kommunalverwaltungen, 
Gewerbetreibende und Jugendliche.1)

Jugendschutz: vor allem Schutz vor 
Alkohol- und Tabakkonsum

Alle befragten Lehrkräfte (100 %), Gewer-
betreibenden (100 %) und fast alle Jugend-
schutzfachkräfte2) (98 %) können sich konkret 
etwas unter Jugendschutz vorstellen. Auch die 
befragten Eltern haben mit 94 % zustimmend 
geantwortet. Bei den Jugendlichen lag die 
Quote immerhin noch bei 83 %. Es zeigt sich, 
dass sie zum Teil sehr unterschiedliche Inhalte 
mit dem Begriff „Jugendschutz“ verbinden. 

Zum einen steht der Schutz vor Alkohol- 
und Tabakkonsum im Vordergrund. Dabei fällt 
auf, dass vor allem die Gewerbetreibenden mit 
61 %, die Lehrkräfte mit 50 % und die Eltern 
mit 46 % viel häufiger dafür gestimmt haben 
als die Jugendschutzfachkräfte (nur 14 %) und 
die Jugendlichen mit 28 %. Dafür nennen zum 
anderen besonders häufig die Jugendschutz-
fachkräfte die allgemeinen Regelungen zum 
Jugendschutz, also das Jugendschutzgesetz 
insgesamt als Einheit der Jugendschutztätigkeit 
(79 %), während dies bei den anderen erheblich 
weniger sind: 36 % bei den Gewerbetreibenden, 
49 % bei den Lehrkräften, 31 % bei den Eltern 
und 33 % bei den Jugendlichen.

Auch wenn man konkret nach den Inhal-
ten des Jugendschutzgesetzes fragt, wird 
bei den meisten Zielgruppen der Schutz vor 
Alkohol- und Tabakkonsum genannt. Bei den 
Gewerbetreibenden ist die Quote mit 85 % 
am höchsten, gefolgt von den Lehrkräften mit 
83 % und den Jugendschutzfachkräften mit 
70 %. Bei der letztgenannten Gruppe stehen 

aber die zeitlichen und örtlichen Zugangs-
beschränkungen, also wann und wo dem 
Jugendlichen ein Aufenthalt gestattet werden 
darf, im Vordergrund (75 %). Die Lehrkräfte 
nennen diesen Inhalt des Jugendschutzgesetzes 
mit 64 % vor den Gewerbetreibenden mit 59 % 
und den Eltern mit 45 %. (Siehe Abb. 1)

Schutz vor negativen Medieninhalten
Man hätte annehmen können, dass bei einer 

Befragung nach dem Jugendschutzgesetz auch 
der Schutz vor negativen Medieninhalten als 
Schwerpunkt genannt würde. Doch steht dieser 
Bereich als konkrete Jugendschutzmaßnahme 
offenbar weniger im Blick. Benannt wird er 
nur von etwa 27 % der Eltern, Lehrkräfte und 
Jugendlichen und nur von 11 % der Jugend-
schutzfachkräfte. Letztgenannte nennen aber bei 
der Frage nach dem konkreten Inhalt des Ju-
gendschutzgesetzes auch den Schutz vor Medien 
häufiger (63 %). Bei den Lehrkräften, den Gewer-
betreibenden und den Eltern ist diese Nennung 
geringer (39, 25 und 17 %). Der letztlich hohe 
Prozentsatz bei den Jugendschutzfachkräften re-
sultiert sicherlich aus dem ganzheitlichen Blick, 
den diese auf das Jugendschutzgesetz werfen. Sie 
sind es auch, die vor Ort mit allen Problemen und 
Fragen des gesetzlichen Jugendschutzes konfron-
tiert werden und dabei die Anwendung der ge-
setzlichen Bestimmungen, auch die des (gesetz-
lichen) Jugendmedienschutzes, im Auge haben.

Das Bild einer geringeren gesetzlichen 
Kontrolle des Medienmarktes durch Jugend-
schutz spiegelt sich in der alltäglichen Praxis 

schon seit Jahren wider. Die gesetzeswidrige 
Abgabe von jugendungeeigneten und jugend-
gefährdenden Medien an Jugendliche scheint 
offensichtlich nicht so stark zur Empörung 
und zum Handlungsdruck in der Öffentlich-
keit zu führen, wie das bei der Alkohol- und 
Zigarettenabgabe der Fall ist. 

Wie wichtig und angemessen ist 
das Jugendschutzgesetz? 

Bei einer alles in allem hohen Sensibilität 
für das Jugendschutzgesetz ist es auch nicht 
verwunderlich, dass alle befragten Gruppen 
das Gesetz als „äußerst wichtig“ bzw. „sehr 
wichtig“ ansehen. Diese Einstellung ist bei 
den Lehrkräften mit 95 % und den Gewer-
betreibenden mit 94 % am höchsten. Die 
Jugendschutzfachkräfte (92 %) und die Eltern 
(86 %) schätzen die Wichtigkeit des Jugend-
schutzgesetzes ebenfalls als sehr hoch ein. Nur 
bei den befragten Jugendlichen liegt die Quote 
deutlich geringer – bei 60 %. 

Sieben Prozent der Jugendlichen sehen die 
Bedeutung des Gesetzes sogar als „weniger 
wichtig“ bzw. „unwichtig“ an. Letztgenanntes 
wird laut Infratest überdurchschnittlich von 
männlichen Jugendlichen geäußert. Offensicht-
lich glauben viele aus dieser Gruppe, dass „sie 
sich selbst ausreichend schützen können“. Auch 
kommt darin zum Ausdruck, dass sie „den staatli-
chen Jugendschutz eher als Kontrolle verstehen“.

Wenn das Jugendschutzgesetz mit seinen 
Inhalten als so wichtig angesehen wird, dann ist 

Welche Inhalte hat das deutsche Jugendschutzgesetz? 
Was ist darin Ihres Wissens nach geregelt?
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2.2 Einschätzung der Wichtigkeit des Jugendschutzgesetzes 

Lehrer, Gewerbetreibende und Fachkräfte halten die Existenz eines Jugendschutzgesetzes 
fast unisono für sehr bedeutsam (92 bis 95 Prozent). Ähnlich häufig vertreten auch Eltern 
diese Meinung (86 Prozent).  

 

Deutlich verhaltener fällt die Einschätzung bei den Jugendlichen aus: nur 60 Prozent messen  
dem Jugendschutzgesetz besonders große Bedeutung bei. Sieben Prozent halten ein derartiges 
Gesetz sogar für weniger wichtig oder unwichtig; letzteres gilt überdurchschnittlich oft für 
männliche Jugendliche (12 Prozent), die offensichtlich vielfach glauben, dass sie sich selbst 
ausreichend schützen können oder die den staatlichen Schutz eher als Kontrolle verstehen.  

 

 

2.3 Wichtigkeit verschiedener Inhalte des Jugendschutzgesetzes 

Es besteht große Einigkeit unter den Erwachsenengruppen bei der Einschätzung der 
verschiedenen Inhalte des Jugendschutzes. Das Gros der Lehrer, Gewerbetreibenden, 
Jugendfachkräfte und Eltern erachtet sowohl die Regelungen zum Schutz der Jugend vor 
Alkohol- und Tabakkonsum als auch die bestehenden Aufenthaltsverbote für Minderjährige in 
Nachtbars, Nachtclubs und öffentlichen Spielhallen für besonders wichtig (zwischen 88 und 96 
Prozent). In etwas abgeschwächter Form gilt dies auch für die im Gesetz geregelten Alters- 
und zeitlichen Beschränkungen, die für Jugendliche in Gaststätten und Diskotheken gelten, 
und die Altersfreigaben bei Filmen und Computerspielen (zwischen 77 und 87 Prozent).  
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Wie wichtig ist das Jugendschutzgesetz?

Frage 2: Wie wichtig ist es Ihnen, dass es ein Jugendschutzgesetz in Deutschland gibt?
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Für die Jugendschutzfachkräfte zählen vor allem die Zugangsbeschränkungen für 
Jugendliche (75 Prozent) - insbesondere zu Veranstaltungen und Gaststätten –, der Schutz der 
Jugend vor Alkohol- und Tabakkonsum (70 Prozent) und ihr Schutz vor negativen Einflüssen 
durch die Medien (63 Prozent) zu den Bestandteilen des Jugendschutzgesetzes.  

Gewerbetreibende und Lehrer denken dabei in erster Linie an den Schutz der Jugendlichen 
vor Alkohol, Tabak und teilweise auch vor Drogen (85 bzw. 83 Prozent). Sechs von zehn 
nennen zeitliche und örtliche Aufenthaltsbeschränkungen für Jugendliche (59 bzw. 64 
Prozent). Wie bei den Fachkräften folgt an dritter Stelle – allerdings deutlich seltener – der 
Schutz der Minderjährigen vor Medien (39 bzw. 25 Prozent). Für jeden fünften Lehrer gehört 
auch der Schutz der Jugendlichen vor Gewalt und Missbrauch zu den Inhalten des 
Jugendschutzgesetzes.  

Bei Eltern und Jugendlichen ist die Gewichtung der Dimensionen ähnlich wie bei Lehrern und 
Gewerbetreibenden. Allerdings ist das Wissen über die verschiedenen Inhalte bei den Eltern 
geringer und bei den Jugendlichen deutlich geringer. Als Gesetzesinhalte nennen beide 
Gruppen am häufigsten den Schutz vor Alkohol, Tabak und Drogen (60 bzw. 36 Prozent) sowie 
Zugangsbeschränkungen für Jugendliche (45 bzw. 26 Prozent). Deutlich seltener als die 
anderen Befragtengruppen nennen sie den Schutz der Jugend vor Medien (17 bzw. 15 
Prozent).   

Im Vergleich zu Fachkräften und Gewerbetreibende zählen Eltern, Jugendliche und Lehrer weit 
häufiger auch Rechte und Pflichten für Jugendliche und Eltern zu den Inhalten des 
Jugendschutzes (26 bis 31 Prozent).  
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Inhalte des Jugendschutzgesetzes – Überblick 

Frage 3: Welche Inhalte hat das deutsche Jugendschutzgesetz? Was ist darin Ihres Wissens nach geregelt?
Fehlende Werte: Sonstiges/ weiß nicht/ keine Angabe
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auch davon auszugehen, dass es als angemessen 
empfunden wird. So ist es nicht verwunderlich, 
dass alle befragten Gruppen, von den Jugend-
schutzfachkräften über die Gewerbetreibenden, 
Lehrkräfte und Eltern, das Gesetz im Durch-
schnitt mit über 70 % als angemessen ansehen 
(siehe Seite 1 Mitte). Dies trifft sogar bei den 
Jugendlichen zu, die die höchste Zustimmung 
zur Angemessenheit geäußert haben mit 77 %, 
auch wenn sie – erwartungsgemäß – das Gesetz 
als zu hart empfinden mit 12 %, während dies 
bei den Erwachsenen als äußerst gering gese-
hen wird (zwischen 1 und 4 %). 

Auffallend: die Forderung nach 
Sanktionen gegen Jugendliche

Bei soviel Kenntnis und Zustimmung zum 
Jugendschutzgesetz ist zu erwarten, dass die 
befragten Gruppen auch die Möglichkeiten 
kennen, wie und durch welche Maßnahmen 
die Vorschriften sichergestellt werden können. 
Gleichzeitig gilt es aber auch zu wissen und zu 
beurteilen, wie und wann bei Verstößen gegen 
die Bestimmungen vorgegangen werden kann. 
Auch hier ist die Quote hoch: Alle befragten 
Erwachsenengruppen geben an, dass ihnen 
Maßnahmen bekannt sind. Bei den Eltern sind 
es immerhin 80 %. Und auch Jugendliche 
kennen zu 60 % solche Maßnahmen. 

Damit sind vor allem Kontrollen durch die 
Behörden in Geschäften, in Diskotheken und 
bei Veranstaltungen gemeint. Dieser Bereich 
wird im Durchschnitt zwischen 76 % (Gewer-
betreibende), 71 % der Jugendschutzfachkräfte 
und 62 % der Lehrkräfte genannt. Den Eltern 
sind Jugendschutzkontrollen nur zu 44 % be-
kannt. Dabei sprechen sich die Jugendlichen zu 
23 % für Kontrollen aus. Die Minderjährigen 
sind es auch, die sich – wie die Lehrer – relativ 
oft für Maßnahmen gegen Jugendliche aus-
sprechen, und zwar zu 44 %. Bei den anderen 
Erwachsenengruppen ist die Quote geringer: 

Eltern (38 %), Gewerbetreibende (30 %), 
Jugendschutzfachkräften (27 %).

Als bekannte Maßnahmen werden zudem  
Sanktionen genannt (Jugendschutzfachkräfte, 
Gewerbetreibende, Lehrkräfte 90 %, Eltern 
68 % und Jugendliche 65 %). Dazu zählen 
Bußgelder und sogar „Haftstrafen“. Wobei 
Freiheitsstrafen zwar im Jugendschutzgesetz 
in extremen Fällen vorgesehen (gemäß § 27 
JuSchG bei Verstößen gegen die Indizie-
rungsfolgen), aber nach vorliegendem Kennt-
nisstand bisher nicht verhängt worden sind. 

Häufig wird der Ruf nach Sanktionen gegen 
Jugendliche nach dem Jugendschutzgesetz laut, 
wie zum Beispiel der Jugendarrest (!) oder 
das Ableisten von Sozialstunden. Sanktionen 
gegen Jugendliche stellen vor allem Lehrkräfte 
(59 %) und Eltern (48 %) heraus. Öfter als alle 
anderen befragten Personengruppen denken 
Lehrkräfte auch an Sanktionen gegen Eltern 
(13 %). (Abb. 2)

Verschärfung und Aufklärung
Die meisten Änderungsvorschläge zielen auf 

eine Verschärfung der Bestimmungen, was im 
gewissen Widerspruch zu der Meinung steht, 
das Gesetz sei „angemessen“ (siehe oben). 
Die Jugendschutzfachkräfte sind mit der 
Forderung nach Verschärfung des Gesetzes 
zurückhaltend: Nur 33 % sprechen sich dafür 
aus, im Gegensatz zu den Gewerbetreibenden, 
die mit 84 %, und zu den Lehrkräften, die 
mit 72 % für eine Verschärfung sind. Ge-
ringer ist die Zustimmung bei den Eltern 
(35 %) und – was nicht verwundert – bei 
den Jugendlichen mit 19 %. Mit der gleichen 
Quote (19 %) sprechen sich Jugendliche für 
Lockerungen bestehender Bestimmungen 
aus – vor allem in Sinne einer Senkung der 
bestehenden Altersgrenzen, zum Beispiel 
beim Gaststätten- und Diskothekenbesuch. 

Neben der Verschärfung des Jugendschutz-
gesetzes fordert jede zehnte Lehrkraft (11 %) 
mehr Aufklärung und Information zum Thema 
Jugendschutz in besonderen Veranstaltungen 
für Schüler. Lehrer fordern auch eine stär-
kere Haftung der Eltern bei Verstößen durch 
Jugendliche. 

Welches Fazit kann man ziehen?
Im großen und ganzen geben die Ergebnisse 

die Einschätzung zum Jugendschutz wieder, 
wie sie in der Praxis seit langem vorherrscht. 
Der hohe Kenntnisstand bei den befragten 
Zielgruppen über das Jugendschutzgesetz 
ist schon seit Jahren bei den professionellen 
Jugendschutzstellen bekannt. Es überrascht 
auch nicht, dass bei den meisten Befragten 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Alko-
holkonsum die höchste Priorität haben. Dies 
korreliert mit den Erfahrungen in der täglichen 
Praxis. Auch die Anfragen an die Jugendschutz-
Hotline bei der AJS NRW in Köln ergeben 
seit Jahren das gleiche Bild: Der Konsum von 
Alkohol- und Tabakwaren steht im Vordergrund 
der Anfragenden zum Jugendschutzgesetz. 

Irritationen bereiten die Ergebnisse, bei de-
nen es um Sanktionen gegen einzelne Gruppen 
geht. Hier muss sicherlich die Aufklärung noch 
intensiviert werden. Dabei müsste stärker die 
Botschaft herausgestellt werden, dass sich 
Sanktionen des Jugendschutzgesetzes nicht 
gegen Jugendliche, sondern gegen Gewerbe-
treibende und Veranstalter richten. Die Mei-
nung bei Lehrkräften (59 %), Eltern (48 %) und 
sogar bei den Jugendlichen mit 50 %, dass nach 
dem Jugendschutzgesetz Sanktionen gegen Ju-
gendliche möglich sind, sollte durch besondere 
Informationsansprachen korrigiert werden.

Schließlich ist die Frage zu prüfen, ob beson-
dere, ansprechende Aufklärungsmaßnahmen  
für Eltern und Jugendliche mit geringerem Bil-
dungsniveau sinnvoll und durchführbar wären. 

Jan Lieven
jan.lieven@mail.ajs.nrw.de

1) Die Ergebnisse der Befragung stehen unter 
www.bmfsfj.de 
2) Hinweis: Mit „Jugendschutzfachkräfte“ sind in der Studie 
Mitarbeiter/-innen aus den unterschiedlichen kommunalen 
Behörden (Jugendämter, Ordnungsämter, Polizeistellen), 
aber auch von freien Trägern der Jugendhilfe, der Sucht-
hilfe und aus Bildungseinrichtungen, gemeint. Bei der 
Interpretation der Ergebnisse muss daher darauf geachtet 
werden, dass es sich (in dieser Studie) um eine Befra-
gungsgruppe mit sehr heterogener Zusammensetzung 
handelt, deren Einzelgruppen jeweils einen unterschied-
lichen Zugang zum gesetzlichen Jugendschutz haben. In 
der Regel sind mit „Jugendschutzfachkräfte“, z. B. in NRW, 
nur die Kollegen/-innen für den Kinder- und Jugendschutz 
in den kommunalen Jugendämtern gemeint. 
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Bei Gewerbetreibenden und Jugendschutzfachkräften sind die Dimensionen ähnlich 
gewichtet. Jeweils vier von zehn denken dabei an die Verhängung von Strafen gegen 
Gewerbetreibende (40 bzw. 43 Prozent) sowie an Strafen im Allgemeinen (jeweils 38 Prozent). 
31 Prozent der Gewerbetreibenden und 24 Prozent der Fachkräfte nennen Sanktionen, die sich 
gegen Jugendlichen richten.    

Lehrer assoziieren damit in erster Linie Sanktionen gegen Jugendliche (59 Prozent). Am 
häufigsten wird dabei das Ableisten von Sozialstunden* genannt. Jeder dritte Pädagoge führt 
die Verhängung von Strafen gegen Gewerbetreibende an (34 Prozent) und jeder fünfte nennt 
Strafen im Allgemeinen. Häufiger als alle anderen Befragungsgruppen denken Lehrer auch an 
Sanktionen gegen Eltern (13 Prozent).  

Eltern und Jugendliche  denken fast ausschließlich an Sanktionen gegen Jugendliche (48 
bzw. 50 Prozent), wobei auch sie dabei vorrangig das Ableisten von Sozialstunden* anführen. 
Jeder fünfte Jugendliche ist der Meinung, dass auch Jugendhaft bzw. –arrest* zu den 
möglichen Sanktionen bei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz zählt. Die Bestrafung von 
Gewerbetreibenden wird dagegen sowohl von den Eltern als auch von den Jugendlichen nur 
selten genannt.     

______________________ 

* Anmerkung: Jugendarrest, Jugendstrafe, Verwarnungen und Auflagen, wie das Ableisten von Sozialstunden, sind keine 
Sanktionen nach dem Jugendschutzgesetz, sondern Sanktionen, die ein Jugendgericht Jugendlichen nach Straftaten 
auferlegen kann. 

 

  

©TNS 2012

TNS Infratest

Jugendschutz-Befragungen

BMFSFJ | Jugendschutz-Befragungen | Dezember 2012 | Thorsten Spengler

Sanktionen bei Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz – Überblick

Sanktionen gegen 
Gewerbetreibende bei 
Verstoß

Sanktionen/Strafen 
allgemein

Sanktionen gegen 
Jugendliche bei Verstoß

Sanktionen gegen Eltern/ 
Erziehungsberechtigte

6

48

16

11

13

59

20

34

8

31

38

40

3

24

38

43

6

50

21

1

Frage 7: Bei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz können auch verschiedene Sanktionen bzw. 
Strafen verhängt werden. Welche davon sind Ihnen bekannt?
Fehlende Werte: Sonstiges/ weiß nicht/ kenne keine solchen Sanktionen/ keine Angabe

Angaben in Prozent 
(Mehrfachnennungen)

Fachkräfte
Gewerbe-
treibende Lehrer Eltern Jugendliche

Bei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz können auch  
verschiedene Sanktionen bzw. Strafen verhängt werden. 
Welche davon sind Ihnen bekannt?
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Thema

Jürgen Sleegers M.A. 
Fachhochschule Köln

Spielraum – 
Institut zur Förderung von 

Medienkompetenz

gameskompakt – Medienkompetenz im Koffer
Es gab Zeiten, in denen nachts nichts im 

Fernsehen lief – auf keinem der drei Pro-
gramme, und es gab Zeiten, in denen Vide-
ospiele mit Klötzchengrafik das Modernste 
waren, was es gab. Die Zeiten haben sich schon 
immer geändert und gerade im Technikbereich 
fällt es eher der älteren Generation schwer, mit 
den rasanten Veränderungen Schritt zu halten. 
Die junge Generation scheint hier im Vorteil. 
So gehört für die aktuell jüngere Generation 
das mannigfaltige Medienangebot einfach 
zu ihrer Lebenswelt dazu, die sie zudem oft 
unvoreingenommen und spiele-
risch entdeckt. 

Die meisten Kinder und Ju-
gendliche wissen heute nicht, 
dass Mobiltelefone einst mehre-
re Kilos schwer waren und nicht 
einmal Musik abspielen konn-
ten. Sie werden fragend schauen, 
wenn Erwachsene erzählen, 
dass Computerspiele einst auf 
Audiokassetten gespeichert 
wurden, zumal einige nicht wis-
sen werden, was Audiokassetten 
sind. Viele von ihnen kennen das 
Testbild nur von T-Shirts, die 
von über 30-Jährigen getragen 
werden. Und Google, facebook, 
YouTube und Wikipedia sind genauso wie 
Mario, Lara und die Sims schon immer (für 
sie) da gewesen.

Im Kontext von Computer- und Videospielen 
fällt immer noch gerne der Begriff „Neue Me-
dien“. In der Abgrenzung zu Radio, Fernsehen 
oder Printmedien mag diese Formulierung 
zutreffend sein. Allerdings dürfte, knapp 40 
Jahre nachdem erste Bildschirmspiele und 
etwas später auch die ersten Computer, in die 
heimischen Wohnzimmer einzogen, hiermit 
kein zeitlicher Zustand beschrieben werden. 
Vielmehr kann mit diesem Begriff die Frage 
verbunden werden, für wen Computer- und 
Videospiele „Neue Medien“ sind. Sicherlich 
nicht für die Kinder und Jugendlichen, die sie 
wie selbstverständlich nutzen. Vielmehr sind 
es erziehende Erwachsene, die Computer- und 
Videospiele in ihren aktuellen Erscheinungs-
formen (noch) nicht kennengelernt und erlebt 
haben. Ihnen fehlen meist eigene Spielerfah-
rungen, die als Voraussetzung zum Verständnis 
der Kinder und Jugendlichen und zur fundierten 
Meinungsbildung notwendig sind. Denn Er-
wachsene – Eltern, Lehrer und Pädagogen – 
sind nicht nur wichtige Bezugsper-sonen für 
Kinder und Jugendliche, sondern übernehmen 
in der (Medien-)Erziehung der Heranwachsen-

den auch eine zentrale Rolle. Das neue Angebot 
gamescompakt rückt daher die an der Medi-
enkompetenzvermittlung beteiligten bzw. zu 
beteiligenden Erwachsenen in den Mittelpunkt.

Medienkompetenz für alle
Es ist wichtig, spezielle Angebote auch für 

die Zielgruppe der „Digital Immigrants“ zu 
schaffen, um so Eltern, Lehrern, Pädagogen 
die Möglichkeit zu bieten, sich selber Medien-
kompetenz anzueignen. Dies ist die notwenige 
Voraussetzung, damit Erwachsene, im Zuge der 

Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft, Medienkompetenz an 
Kinder und Jugendliche weiter-
geben und vermitteln können. 

„In den Vordergrund zu neh-
men sind Eltern, Lehrende, 
PädagogInnen, Multiplikato-
rInnen, Entscheider und Po-
litiker, damit sie sich besser 
aufstellen können, um Verstän-
digungsprobleme mit Anver-
trauten und Einwohnern aus 
„Digitalien“ zu minimieren. 
Berührungsängste sind abzu-
bauen, um eine Haltung zu den 
Chancen zu gewinnen“ sagt 
Jürgen Ertelt, Koordinator des 

Projektes „Jugend online“ (IJAB-Fachstelle 
für internationale Jugendarbeit). 

Mechthild Appelhoff, Landesanstalt für Me-
dien Nordrhein-Westfalen, spricht vom  Prinzip 
des „lebenslangen Lernens“: „Medienkompe-
tenz ist keine Kompetenz, die einmal erworben 
wird und dann vorhanden ist, vielmehr muss 
diese Kompetenz aufgrund der Veränderungen 
in der Medienwelt unabhängig vom Alter im-
mer weiter entwickelt werden.“  

Merkmale von gameskompakt 
Folgende Punkte sind als Leitgedanken 

für das Konzept und Angebot gameskompakt 
verantwortlich:

1. Kinder und Jugendliche brauchen Medien
kompetenz.

2. Es braucht Erwachsene – Eltern, Lehrer und 
Pädagogen – die Medienkompetenz ver-
mitteln.

3. Erwachsene – Eltern, Lehrer und Päda-
gogen – müssen selber Medienkompetenz 
besitzen.

4. Die Entwicklung von Medienkompetenz 
setzt Lern- und Erfahrungsprozesse voraus.

5. Lernen ist ein individueller Prozess – jeder 
lernt und verarbeitet anders.

6. Es braucht Angebote, die individuelle Lern-
prozesse und Erfahrungen ermöglichen.

Das Angebot gameskompakt wird von zwei 
Säulen getragen und richtet sich vornehmlich 
an Eltern, Lehrer und Pädagogen: 

● „gameskompakt – Medienkompetenz 
im Koffer“ beinhaltet die gängigsten Spiel-
konsolen (PS3, Wii, Xbox360) und eine 
umfangreiche Spieleauswahl, die bewusst 
nicht ausschließlich nach pädagogischen 
Gesichtspunkten getroffen wurde. 

● „gameskompakt.de – Medienkompetenz
 im Internet“ bietet in erster Linie kostenlose 
und stets aktualisierte Materialien. Fertige 
Unterrichtsmodule, konkrete Anregungen, 
Handouts mit Kurzinformationen oder 
auch die Vorstellung von Best-Practice-
Beispielen aus der medienpädagogischen 
Praxis – all dies kann genutzt werden, um 
sich mit dem Thema Computer- und Vi-
deospiele konstruktiv, kritisch und kreativ 
auseinander zu setzen.

Koffer voller Spielräume
gameskompakt steht darüber hinaus auch 

Multiplikatoren zur Verfügung, die in Fort-
bildungen, Seminaren oder Vorträgen mit 
Eltern, Lehrern und Pädagogen zusammen 
arbeiten. So kann der gameskompakt-Koffer 
beispielsweise von Referenten ausgeliehen 
werden, um Teilnehmenden einer Fortbildung 
an unterschiedlichen Spielstationen eigene 
Spielerfahrungen zu ermöglichen: Spiele 
muss man spielen, um sie zu verstehen.“ Auf 
gameskompakt.de werden zudem speziell 
für Multiplikatoren erarbeitete Materialien 
bereitgestellt. Hier finden Multiplikatoren 
u.a. Handouts mit Hintergrundinformationen 
(z.B. zum Thema Jugendmedienschutz oder zu 
Spielgenres) oder auch Methodenhinweise und 
Anregungen für die Gestaltung von Seminaren 
oder Fortbildungen zum Thema Computer- und 
Videospiele. 

Nach der Pilotphase, die 2013 mit sie-
ben gameskompakt-Koffern begonnen hat, 
sollen bundesweit in möglichst vielen Regi-
onen und an unterschiedlichsten Standorten 
(u.a. Medienzentren, Bibliotheken, Medi-
enpädagogische Institutionen etc.) game-
skompakt-Koffer bereitgestellt werden.  
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Im Handout „Computerspiele(n) im Unter-
richt“  werden insgesamt 15 Unterrichts- und 
Praxisbeispiele vorgestellt und allgemeine 
Hinweise und Tipps für die Einbindung des 
Themas Computer- und Videospiele in den 
schulischen Kontext gegeben. 

Das Modul „Foto-Story: (D)ein Computer-
spielheld“  greift die Idee einer Foto-Geschichte 
auf, die an Comics oder an die Foto-Love-Story 
aus der Zeitschrift „Bravo“ erinnert. In diesem 
Modul wird zudem die Variante beschrieben, 
mit Screenshots aus den Computerspielen zu 
arbeiten, um so auch einmal die mitunter sehr 
schweigsamen Superhelden der Kinder und 
Jugendlichen zu Wort kommen zu lassen. Es 
ist spannend, was sie und die Kinder und Ju-
gendlichen alles zu erzählen wissen…

In „Fünf Fälle für gameskompakt“  werden 
in kleinen Fallbeispielen unterschiedliche Ein-
satz- und Nutzungsmöglichkeiten des Angebots 
gameskompakt dargestellt. Die Darstellungen 
reichen von einem Vater, der gerne eigene 
Spielerfahrungen sammeln möchte, über ei-
nen selbständigen Medienpädagogen, der ein 
Weiterbildungsseminar durchführen soll, hin 
zu einer Grundschullehrerin, die im Rahmen 
einer Projektwoche zum Thema „Medien-

Zusammengefasst setzt das Angebot game-
skompakt folgende Schwerpunkte:

● Ermöglichung eigener Spielerfahrungen, 

● Anregungen zur Reflektion, zum Perspektiv-
wechsel und zur konstruktiven Auseinan-
dersetzung mit dem Themenfeld Computer- 
und Videospiele,

● Bereitstellung von Materialien und Modulen
u.a. als Hilfestellung für eigene Angebote 
oder den Einsatz im familiären oder beruf-
lichen (pädagogischen) Kontext,

● Austausch mit anderen und aktive Mitarbeit
(Netzwerk).

Internetseite voller Materialien
Das Angebot „gameskompakt – Medien-

kompetenz im Koffer“ wird durch das Angebot 
„gameskompakt.de – Medienkompetenz im 
Internet“ erweitert und ergänzt. Auf der Web-
site werden stets aktualisierte Materialien und 
Module für die Zielgruppen Eltern, Lehrer, 
Pädagogen und Multiplikatoren bereitgestellt. 
Dabei stehen alle bislang bereitgestellten Mate-
rialien unter einer Creative-Commons-Lizenz, 
die es den Nutzern erlaubt, die Materialien 
nicht nur kostenlos zu nutzen, sondern diese 
auch zu vervielfältigen und zu verbreiten. Die 
CC-Lizenz bietet damit allen Nutzern 
des Angebots Rechtssicherheit, da sie 
die Art und Weise der Verwendung der 
Materialien genauestens regelt. Lehrer 
können beispielsweise konkrete Unter-
richtseinheiten (inklusive Arbeitsblät-
ter!) oder Handouts mit ausführlichen 
Beschreibungen zu Spielgenres, zum 
Jugendmedienschutz, zu Best-Practice-
Projekten oder weiteren Themen einse-
hen und direkt für ihre Arbeit nutzen. 
Materialien und Module sind entspre-
chend der angesprochenen Zielgruppe 
und Einsatzgebiete unterteilt.

Einsatz und Nutzung
Mithilfe des Schulmoduls „Talk-

Show“  werden das Mediennutzungs-
verhalten und die eigenen Spielepräfe-
renzen von  Schüler-innen thematisiert 
und reflektiert. Die Schüler-innen ent-
scheiden in unterschiedlichen Rollen 
(Spieler, Eltern, Lehrer, USK, Spielein-
dustrie) über die Alterskennzeichnung 
eines vorgestellten Computerspiels. 
In den zuvor eingenommenen Rollen 
diskutieren sie anschließend im 
Stil einer Talk-Show unter-
schiedlichste Fragen 
und Meinungen rund 
um das Thema Com-
puter- und Videospiele.

kompetenz“ den Einsatz von Computer- und 
Videospielen plant.

Das Handout „Tipps für den Medienalltag in 
der Familie.“  richtet sich vorrangig an Eltern 
und Multiplikatoren, bietet aber für weitere 
Zielgruppen relevante Hinweise und Anre-
gungen für den Umgang und die Auseinan-
dersetzung mit Computer- und Videospielen.

Ein Ziel, viele Wege

Kinder und Jugendliche brauchen Medien-
kompetenz. Hieraus folgt, dass Erwachsene 
selber Medienkompetenz besitzen müss(t)en, 
um diese an Heranwachsende weitergeben 
zu können. Hartmut Warkus, Professur für 
Medienpädagogik und Weiterbildung an der 
Universität Leipzig, bringt es auf den Punkt: 
„Nicht den Kindern, sondern den Eltern und 
Lehrern müssen wir Kompetenzen mit den neu-
en Medien beibringen.“ Ferner stellt Warkus 
fest, „Die Erwachsenen benötigen Hilfestellung 
bei Computerspielen, sie müssen Antworten auf 
ihre Fragen finden“.  

gameskompakt unterstützt Erwachsene da-
bei, wertvolle eigene Erfahrungen mit Compu-
ter- und Videospielen sammeln und individuelle 
Antworten finden zu können. Dabei versteht 

sich gameskompakt als dynamisches, 
sich stets weiterentwickelndes Angebot. 
Die Erprobung und Weiterentwicklung 
bereitgestellter Materialien und Module 
in der Praxis ist ausdrücklich erwünscht. 
Entsprechend bietet die Website die 
Möglichkeit, Anregungen und Erfah-
rungsberichte zu vorliegenden Mate-
rialien oder Weiterentwicklungen und 
auch eigene Materialien und Konzepte 
zu veröffentlichen.

Damit bietet gameskompakt Mög-
lichkeiten und Anreize, Hilfestellungen 
und Gelegenheiten, ist jedoch kein Ga-

rant dafür, dass Nutzer anschließend 
medienkompetent(er) geworden 

sind. Genauso wenig, wie es ein 
Elternabend, ein Elternratgeber, 
eine Fortbildung oder eine Weiter-
qualifizierung zusichern könnte. 
Denn: Medienkompetenz wächst 

mit der Auseinandersetzung 
und Reflektion, im Austausch 
mit anderen, durch den Bau 
von Verständnisbrücken und 
den Versuch eines Perspektiv-
wechsels. 

juergen.slegers@fh-koeln.de
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Geldspielgeräte:  
Nix für Jugendliche
Neben der Informationsvermitt-
lung werden Gastwirte an ihre 
Verantwortung für die Umsetzung 
des Glücksspiel-Paragraphen im 
Jugendschutzgesetz (§ 6) erinnert.
Die Bestellung des Flyers „Glücks-
spiel: Nix für Jugendliche“ (Be-
stellnummer 5FL116) ist kosten-
frei beim Publikationsversand 
der Bundesregierung unter Tele-
fon 0180 5 /778090, per Telefax 

01805 /778094, per E-Mail an 
publikationen@bundesregierung.
de oder unter www.bmfsfj.de 
(Stichworte Publikationen, Kinder 
und Jugend) möglich. Die Presse-
mappe steht zum Download unter  
www.bag-jugendschutz.de

„Raus bist Du!“   
Theaterstück zum  
Thema Mobbing

Das Theaterstück „Raus bist 
Du!“ vom  Theaterensemble Eu-
kitea ist ein Stück zum Thema 
Mobbing in der Schule für  junge 
Menschen von zehn bis 14 Jahren 
(Dauer: 55 Min.). Erzählt wird die 
Geschichte einer 6. Klasse, in der 
es nach einem scheinbar unbedeu-
tenden Zwischenfall zu schweren 
Mobbinghandlungen kommt. 

Das Stück macht die Entste-
hung und Dynamik von Mobbing 
deutlich, aber es zeigt vor allem 
Lösungswege auf und ermutigt 
damit zum Handeln. Das in fach-
licher Kooperation mit der Aktion 
Jugendschutz Brandenburg und 
mit Schüler/-innen entstandene 
Stück orientiert sich in der Lösung 
des Mobbingproblems am No Bla-
me Approach, einem erfolgreichen 
Interventionsansatz, zu dem auch 
die AJS NRW Workshops anbietet.
Bundesweit buchbar:  www.eu-
kitea.de; Mail: info@eukitea.de

Cyber-Mobbing
Die Aktion Jugendschutz Ba-

yern e.V. hat in ihrer neuen Reihe 
„Praxismaterialien“ das Metho-
denhandbuch  „Bloßgestellt im 
Netz“ herausgegeben. Im Rah-
men eines Planspiels können 
Jugendgruppen und Schulklassen 
alle Komponenten einer realen 

Cyber-Mobbingsituation  erleben. 
Sie erfahren, welche Dynamik 
Cyber-Mobbing entwickeln und 
wie schwierig es sein kann, eine 
Lösung des Konfliktes zu errei-
chen. Das Spiel richtet sich an 
Kinder und Jugendliche von zwölf 
bis 16 Jahren (7. – 10. Klasse). Es 
ist nicht geeignet, einen aktuellen 
Cyber-Mobbingvorfall innerhalb 
einer Gruppe zu lösen. Kosten: 
6 Euro plus Versand. Weitere 
Informationen: www.bayern.ju-
gendschutz.de, Mail: info@aj-aj-
bayern.de

NEU:
Nikles, Roll, Umbach

Kinder- und Jugend-
schutz
Eine Einführung in Ziele, Auf-
gaben und Regelungen

Aus dem Inhalt:

●  Kinder- und Jugendschutz  
  als regulative Idee

●  Grundlegungen

●  Schutzsphären

● Konzeptionelle Entwick-  
  lungslinien

● Entwicklungen des Jugend-
  schutzrechts

● Reform des Jugendschutz-
  rechts 2003

●	Zentrale Bestimmungen   
  und Regelungen

●	Information u. Weiterfüh- 
  rendes

●  Textfassung des Jugend-  
  schutzgesetzes (JuSchG)

●  Textfassung des Jugend-  
  medienschutz-Staatsver-  
  trages (JMStV)

Verlag Barbara Budrich, 
Opladen, Berlin, Toronto 
2013, 156 Seiten, 16,90 E

Jugendliche und 
Glücksspiel
Thema der Zeitschrift 
Kinder- und Jugendschutz in 
Wissenschaft und Praxis (KJug)
Heft 1/2013

Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz (BAJ), 
Berlin
www.bag-jugendschutz.de

Sexualisierte Gewalt  
an Kindern 
und Jugendlichen

VSE - die Schuldnerhilfe
Verein Schuldnerhilfe Essen e. V. (VSE)

Ein Film von Geld und Glück

Gefördert durch:

Peter Lohmeyer in

Ich kauf mich HAPPY
Ein Film von Geld und Glück
mit Peter Lohmeyer

Wer Schulden hat, ist selbst Schuld – so das
weit verbreitete Vorurteil. Dabei kann es jeden 
erwischen. Schneller, als man denkt. 
Doch darüber reden? Ein Tabu!
Die jugendlichen Protagonisten des Films 
wollen einfach nur glücklich sein und dazu 
gehören.
Alles klingt so einfach, schmeckt so süß.

Was sie nicht merken: eine geheimnisvolle 
Macht hat längst von ihnen Besitz ergriffen: 
die Gier.
Doch wohnt diese nur „dem System“ inne
oder genauso in ihnen selbst?
Wie gern lassen wir uns verführen?
Wie frei sind wir wirklich?
Auf unterhaltsame Weise weckt der
Film Interesse am Thema, wirft Fragen
auf und regt zur Diskussion an.

Buch und Regie: Ole Wessels 
Produktion: wesselsfi lm
Geeignet für Jahrgangsstufen 8 - 13
Dauer: 6:30 min

Gestaltung und Druck:
Drei-W-Verlag GmbH, Essen
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VSE - die Schuldnerhilfe
Verein Schuldnerhilfe Essen e. V. (VSE)

Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen

RWE Stiftung gemeinnützige GmbH
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Pferdemarkt 5
45127 Essen
Telefon: (0201) 82726-0
Telefax: (0201) 82726-11
E-Mail: mailto@schuldnerhilfede
Internet: www.schuldnerhilfe.de
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Ein Jugendschutz-       
parcours zum 
Mitmachen

Projektträger: LAG Kinder- und Jugendschutz Thüringen e.V.
Johannesstraße 19 | 99084 Erfurt | Tel: 0361 6442264  
info@jugendschutz-thueringen.de | www.jugendschutz-thueringen.de
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Ich kauf mich HAPPY!
Ein Film von Geld und Glück 

mit Peter Lohmeyer zum Thema 
Schuldnerhilfe mit Förderung des 
NRW-Jugendministeriums und der 
Essener RWE Stiftung.

Über 1000 DVDs stehen zur 
Verfügung. Der 6-minütige Film 
kann unter www.schuldnerhilfe.de 
bestellt werden (gegen Erstattung 
der Versandkosten).

Thema der Zeitschrift
THEMA JUGEND KOMPAKT 
Nr. 2, Kath. Landesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz 
NW e.V., Münster
www.thema-jugend.de 

Jugendschutzparcours 
zum Mitmachen

Was wissen Jugendliche über 
das Jugendschutzgesetz? Auf 
dem Jugendschutzparcours sol-
len sich Kinder und Jugendliche 
spielerisch mit dem Thema aus-
einandersetzen. Projektträger ist 
die Landesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz e.V. 
(LAG), Thüringen, Erfurt
www.jugendschutz-thueringen.de/
jugendschutzparcours 
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DAS 
JUGEND-SCHUTZ-GESETZ Stand 1.7.2012

MIT ERLÄUTERUNGEN
JAN LIEVEN

DREI-W-VERLAG

Stichwortverzeichnis JuSchG mit Erläuterungenbitte aufklappen 

1003UmschlagAufl21.indd   1

06.08.12   18:25

DREI-W-VERLAG                                  Susanne Philipp

PERSÖNLICHKEIT stärken und schützen   
   

 

Informationen für Eltern

Jugendschutz im Internet

Neu!

91/2013
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Der Oberbürgermeister

Gemeinsam gegen die Abgabe von 
Alkohol an Kinder und Jugendliche!

    Infos unter:  Tel: 02 21 / 2 21- 2 66 39 oder - 3 20 00 
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Drogenhilfe Köln e.V.
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KÖLNER

KARNEVAL

Bei der Preisvergabe: Dorothea John, Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes, 
Monika Baars, alle Stadt Köln (v.l.n.r.)

„Keine Kurzen für Kurze“ ausgezeichnet
Fragen an Monika Baars, Sachgebietsleiterin Jugendförderung bei der Stadt Köln 

AJS Forum: Was ist das 
Besondere an „Keine Kurzen 
für Kurze“?

Monika Baars: Anlass für die 
Entwicklung der Kölner Kampa-
gne war der auffällige Alkohol-
konsum bei Jugendlichen an den 
Karnevalstagen. Der Appell „Kei-
ne Kurzen für Kurze“ richtet sich 
an die Gaststätten, an den Einzel-
handel sowie an die Öffentlichkeit. 
So startete die Kampagne 1999 mit 
dem Ziel, den Jugendschutz stärker 
in die Öffentlichkeit zu bringen 
und  Verstöße zu sanktionieren. 

nären  Partner der Kampagne 
und die umsetzung der einzelnen 
methoden? 

Der Runde Tisch von 1999 ist 
inzwischen zu einem gewachsenen 
Kreis von vielen Unterstützern 
angewachsen, der leicht einen Ta-
gungsraum füllt. In diesem Kreis 
finden Austausch der Erfahrungen, 
Ideenreichtum und Expertenwis-
sen Platz. Aus dieser Runde heraus 
kommen Impulse zur Planung von 
Modulen, wie seinerzeit HaLt Co-
logne oder die Notfallprävention 
durch Streetwork. 

dass interaktive Methoden wie 
„Rauschbrillen“ „Talks“ und Me-
dieneinsatz Erfolg in der Arbeit 
mit Jugendlichen versprechen. 
Wir machen gute Erfahrungen 
mit HaLtCologne und mit un-
serer Notfallprävention durch 
die Streetworker. Das Amt für 
Öffentliche Ordnung kommt  in 
einer Großstadt wie Köln immer 
wieder neu der Herausforderung 
nach, den Jugendschutz einzu-
fordern. Wir werden wohl nicht 
fertig werden.

Inwiefern können Alternativ-
angebote für Jugendliche an den 
Karnevalstagen dazu beitragen, 
den Alkoholkonsum von Jugend-
lichen zu mäßigen? Beispiel ist 
etwa die open-Air-Party „Jeck 
Dance“ (2000 bis 2010) mit kar-
nevalistischem Programm und 
bekannten Nachwuchsbands bei 
freiem Eintritt.

Ich bewerte eine Jugendparty 
wie den „Jeck Dance“ und andere 
Veranstaltungen für Jugendliche 
als eine geeignete Alternative 
zum Alkoholmissbrauch. Der 
„Jeck Dance“ kann als Open-Air-
Veranstaltung für Jugendliche 
und junge Erwachsene nicht eine 
alkoholfreie Party sein. Aber 
nach meiner Erfahrung wurde 
hier an Weiberfastnacht deutlich 
weniger Alkohol getrunken als 
an anderen öffentlichen Plätzen 
in der Stadt. Die Atmosphäre war 
deutlich entspannter. Im Vorder-
grund stand die Verbindung von 
„Karneval und Feiern“.

Das Besondere an „Keine 
Kurzen für Kurze“ ist die Dy-
namik, die sich aus dem En-
gagement der Akteure und der 
Vielfalt der Strategien entfaltete.  
Aufklärung für Fachkräfte und 
Eltern, Hilfe für Kinder und 
Jugendliche sowie Sanktion für 
Gewerbetreibende bei Nicht-
beachtung des Jugendschutzes 
gehören an den Karnevalstagen 
zusammen. Und das Besondere 
der Kampagne ist auch, dass sich 
Kommunalpolitik und Verwal-
tungsspitze seit Beginn für die 
Kampagne einsetzen.

Die Partner des erstmals 1999 
in Köln einberufenen runden 
Tisches „Karneval – Jugend-
liche wollen feiern“ tauschen 
sich jährlich aus. Wie gelingt 
die Vernetzung der interdiszipli-

Daneben gelingt es in kleineren 
Einheiten im Vorfeld des Straßen-
karnevals das operative Vorgehen 
an den Tagen selbst abzustimmen. 
Es folgt der interdisziplinäre 
Erfahrungsaustausch als Nachbe-
reitung. Prävention des Alkohol-
missbrauchs ist nicht nur an und 
für die Karnevalstage wichtig. 
Daher bieten die Fachstellen 
für Suchtprävention ganzjährig  
Fortbildungen und Infoveranstal-
tungen zum Thema  an. 

Wie entwickelt sich das Projekt 
weiter? 

Da gibt es aus dem genannten 
Kreis viele Ideen, und es wird 
sich zeigen, welche davon durch 
die Fachkräfte für Suchtpräventi-
on entsprechend ihrer Ressourcen 
und Schwerpunktbildung umge-
setzt werden können. Sicher ist, 

Kampagne „Jugendschutz aktiv“
Das Kölner Projekt „Keine Kurzen für Kurze – gemeinsam ge-

gen die Abgabe von Alkohol an Kinder und Jugendliche“ ist Mitte 
Februar stellvertretend für die bei der Kampagne „Jugendschutz 
aktiv“ gemeldeten Projekte vom Bundesfamilienministerium aus-
gezeichnet worden; gemeinsam mit dem Projekt „Landesnetzwerk 
Neue Festkultur“ vom Landkreis Sigmaringen und dem Projekt 
„Jugendschutz! Das geht uns alle an!“ der Fachstelle für Suchtprä-
vention Berlin. Die Kampagne „Jugendschutz aktiv“ begleitete 2011 
und 2012 öffentlichkeitswirksam viele Aktivitäten und Projekte des 
Jugendschutzes in Bund, Ländern und Kommunen (im Rahmen des 
nationaler Aktionsplans Jugendschutz).

Projekt „Keine Kurzen für Kurze“
Die Stadtspitze Kölns beauftragte 1999 die Ämter mit der 

Erstellung eines Konzeptes zur Alkoholprävention. Hauptziel war 
es, an den Karnevalstagen den Alkoholmissbrauch im Jugendalter 
zu senken. Daraufhin entwickelte die Stadtverwaltung mit vielen 
Partnern die Kampagne „Keine Kurzen für Kurze – gemeinsam 
gegen die Abgabe von Alkohol an Kinder und Jugendliche“. 
Angesprochen werden explizit Gewerbetreibende, Schulen und Ju-
gendeinrichtungen, Eltern und Jugendliche, schließlich die gesamte 
Öffentlichkeit. Bausteine sind etwa Information und Hilfe vor Ort 
sowie Einflussnahme auf die Abgabe von Alkohol.
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Kinder wollen Screens touchen
Apps zum Thema Jugendschutz und Medienerziehung

Kaum ein anderes technisches 
Gerät erlebt derzeit einen solchen 
Boom wie das Smartphone (und 
das Tablet). Die kleinen internet-
fähigen Computer mit den berüh-
rungsempfindlichen Bildschirmen 
halten zunehmend Einzug in Fa-
milien – und Kinderhände werden 
davon wie magisch angezogen. 
Vor allem die Tablets, von denen 
hierzulande laut Industrieverband 
BITKOM 2013 über 5 Millionen 
verkauft werden, mausern sich 
zum Familiencomputer, auf dem 
gemalt, gespielt oder das Sand-
männchen angeschaut wird. Viele 
Eltern stehen nun vor einer neuen 
Herausforderung: Jetzt haben Sie 
ein Smartphone oder Tablet, dass 
eigentlich „alles kann“ – aber um 
es Kindern guten Gewissens in 
die Hand zu drücken, wollen Sie 
die Funktionsvielfalt des Geräts 
eingrenzen. Aber wie?

Das Angebot an Apps für Smart-
phones und Tablets ist riesig. Ende 
2012 standen im App Store von 
Apple rund 700 000 mobile An-
wendungen zum Download bereit. 
Bei Google Play wird man im Laufe 
dieses Jahres vermutlich über 1Mil-
lionen Apps für Android-Geräte 
herunter laden können. Doch nur 
wenige Anwendungen kümmern 
sich ganz gezielt um Fragen des 
Jugendschutzes und der Mediener-
ziehung. Wobei auch dieser Bereich 
wächst und vor allem immer mehr 
englischsprachige Apps zur Verfü-
gung stehen. Einige der Apps haben 
wir getestet und stellen Sie hier vor. 

Neben der Möglichkeit, Smart-
phones und Tablets durch entspre-
chende Apps sicherer und kind-
gerechter zu machen, kann auch 
an den Geräten selbst oder über 
den Provider reguliert werden. 
Vor allem das Betriebssystem iOS 
(iPhone, iPad) bietet inzwischen 
viele Möglichkeiten zur Einstel-
lung von „Altersfreigaben“ für 
bestimmte Anwendungen. 

Wie auch in anderen Feld-
ern der Medienerziehung ist ein 
technischer Schutz allein nicht 

ausreichend, sondern immer nur 
in Kombination mit erzieherischen 
Maßnahmen. Denn auch der si-
chere und kompetente Umgang 
mit Smartphones und Tablets will 
gelernt sein (www.klick-tipps.net 

Merkblatt

empfiehlt die App des Monats). 
Eine längere Version dieses 

Merkblatts f indet sich auf der 
Homepage der AJS (www.ajs.
nrw.de). Dort werden auch künf-
tige Entwicklungen bei Apps 

im Bereich Jugendschutz und 
Medienerziehung aufgenommen 
(u.a. steht die App vom Flimmo 
vor der Veröffentlichung). 

Matthias Felling (AJS)
matthias.felling@mail.ajs.nrw.de

SCHAU HIN! 
App

Die Init iat ive 
„SCHAU HIN! Was 
Dein Kind mit Medien macht.“ 
will mit dieser App vor allem 
Alternativen zur Mediennutzung 
aufzeigen. Zur App gehören ein 
Spieletool mit über 150 analo-
gen Spieletipps für Eltern, ein 
Spielplatz-Radar zum Finden 
von Spielplätzen in der Nähe, 
die „Medienerziehungstipps 
für Eltern“ (die in umfang-
reicherer Form im Webangebot 
www.schau-hin.info zu finden 
sind) und TV-Tipps für Eltern 
(teilweise mit pädagogischen 
Empfehlungen).Systeme: An-
droid (2.2 bis 4.0.3) / iOS, ko-
stenlos.   https://schau-hin.info

Vodafone Child 
Protect

Mit der Child Protect App 
können Eltern die Nutzungs-
möglichkeiten des Smartphones 
einschränken. Funktionen wie 
Kamera, Internet oder Bluetooth 
können generell gesperrt werden 
oder in bestimmten Zeitfenstern. 
Eltern können zudem Kontakte 
festlegen, mit denen ihre Kinder 
per Anruf oder SMS kommu-
nizieren können. Wenn Child 
Protect abgeschaltet wird oder 
einzelne Funktionen im Notfall 
freigeschaltet werden sollen, er-
halten die Eltern eine Mitteilung. 
Laut Vodafone ist ein Update der 
App geplant. Dann soll Child 
Protect auch das kindgerechte 
Surfen ermöglichen (mit Ein-
bindung der fragFinn-Whitelist). 
System: Android, kostenlos, htt-
ps://play.google.com/store/apps

Lookout 
Smartphones und 

Tablets sind leistungs-
starke Kleincomputer – daher 
sollten Sie auch vor Viren und 
Malware geschützt werden. Eines 
der populärsten mobilen Schutz-
programme ist Lookout. Es bietet 
neben einem Scanner für Viren 
und Spyware auch Datensicherung 
und Hilfe bei Verlust des Geräts. 
Systeme: iOS / Android, kostenlos 
(in der Basisversion), https://play.
google.com/store/apps

Kids Place –  
Parental Control

Die App Kids Place ist ein so 
genannter Launcher, also eine An-
wendung, die es Kindern erlaubt, 
nur bestimmte Anwendungen zu 
starten. Durch einfaches Setzen 
von Häkchen wählen Eltern die 
kindgerechten Anwendungen aus.

https://play.google.com/store/apps

fragFinn-App
Die App von 

fragFinn funkti-
oniert als eigen-
ständiger Browser, mit dem sich 
Kinder innerhalb eines ausge-
suchten Internetangebots bewegen 
können. Für den gemeinnützigen 
Verein fragFinn e.V. haben Me-
dienpädagogen eine so genannte 
Whitelist mit inzwischen über 
10 000 Webseiten zusammen-
gestellt. Diese Whitelist wird 
auch in andere Filterprogramme 
eingebunden. Systeme: Android / 
iOS, kostenlos, www.fragfinn.de/
kinderliste/eltern/kinderschutz/
app.html 

K9 Web 
Protection 
Browser

Auch die Anwendung K9 
Web Protection funktioniert als 
eigenständiger Browser (eng-
lischsprachig). Dieser basiert 
auf Firefox und bietet auch die 
von dort gewohnte Funktionalität 
(z.B. mit Lesezeichen und Tabs). 

Die Computerzeitschrift 
c´t hat in der Ausgabe 5/2013 
verschiedene Kinderschutz-
Browser getestet, dabei schnitt 
der K9-Browser gut ab (Das 
„c´t-Dossier: Kinder sicher 
im Netz“ ist auf der Webseite 
des Heise-Verlags für 1,49 E 
erhältlich). Systeme: Android / 
iOS (K9 Web Protection ist mit 
erweiterter Funktionalität auch 
für PC und Mac verfügbar),  
https://play.google.com/store/
apps

Dr. Scouti
Bei Dr. Scouti 

beantworten Ex-
perten der Landesstelle Kin-
der- und Jugendschutz Sach-
sen-Anhalt e.V. (LSKJ) Fragen 
von Jugendlichen. Bislang sind 
über 80 Antworten versammelt 
zu Discobesuchen, Mobbing, 
Glücksspiel und vielen anderen 
Jugendschutz-Themen. Wer eine 
neue Frage hat, kann sich an Dr. 
Scouti wenden und bekommt per 
Mail eine Antwort. Die LSKJ 
bietet auf der Webseite www.
dr-scouti.de zusätzlich einige 
Methoden an, um die App in der 
Arbeit mit Jugendlichen einzu-
setzen. System: Android / iOS / 
Java, kostenlos, dr-scouti.de



Hintergrund

Regulierte Selbstregulierung?
Jugendschutzprogramm JusProg e.V. im Umgang mit Freigaben ab 16 Jahren 

 

Seit Februar 2012 gibt es zwei von der 
KJM (Kommission für Jugendmedienschutz 
der Landesmedienanstalten) anerkannte Ju-
gendschutzprogramme: eines von der Telekom 
und eines von JusProg e.V., letzteres unter 
jugendschutzprogramm.de im Internet kosten-
los verfügbar. Als Beispiel für das Prinzip der 
„regulierten Selbstregulierung“ (ein Begriff aus 
dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag)  im  
Jugendmedienschutz  ist das Programm von 
JusProg e. V. interessant – auch im Vergleich 
zum Programm der Telekom. 

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
(JMStV) fordert in § 5: „Sofern Anbieter 
Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung 
von Kindern oder Jugendlichen zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten 
oder zugänglich machen, haben sie dafür 
Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche 
der betroffenen Altersstufe sie üblicherweise 
nicht wahrnehmen.“ Und in § 11 wird als eine 
Möglichkeit, diese Forderung umzusetzen, 
genannt: „Der Anbieter von Telemedien kann 
den Anforderungen .... dadurch genügen, dass 
Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung 
und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
zu beeinträchtigen, für ein als geeignet aner-
kanntes Jugendschutzprogramm programmiert 
werden oder dass es ihnen vorgeschaltet wird.“

Im Klartext: 1. Anbieter, die möglicher-
weise entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte 
ins Internet stellen, sollen ihre Seite „labeln“, 
d. h. für diejenige Altersstufe kennzeichnen, 
ab der sie – die Anbieter selbst! – das Angebot 
für unproblematisch halten: ab 0, 6, 12 oder 
16.  2. Es sollen Jugendschutzprogramme 
entwickelt werden, die in der Lage sind, diese 
Label auszulesen. 

Hintergrund JusProg e.V.
Neben dem Filter der Telekom hat JusProg 

e.V. schließlich das Rennen um die KJM-
Anerkennung gewonnen. „Unternehmen der 
Erotikbranche wie Beate Uhse, Fundorado, 
der Bauer-Verlag und der Orion-Versand 
schlossen sich 2003 zu dem Verein JusProg 
zusammen und entwickeln seitdem eifrig 
einen Jugendschutzfilter, der Alters-Label 
auf Webseiten auslesen kann“ (heise.de, Text 
1431667, 24.8.2012). Vorsitzender des Vereins 
war und ist Mirko Drenger, der zugleich Ge-
schäftsführer von Fundorado ist („Die größte 
deutsche Sex und Erotik Seite mit Flatrate“). 
Zweck des Vereins  „ist die Förderung des 

Kinder- und Jugendschutzes in Telemedien im 
Sinne des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
(im Folgenden „JMStV“).... Zur Erreichung 
dieses Zwecks entwickelt, betreibt und pflegt 
der Verein Jugendschutzprogramme im Sinne 
des § 11 JMStV, die einen nach Altersstufen 
differenzierten Zugang zu Angeboten in Tele-
medien ermöglichen“ (Satzung JusProg e.V., 
Stand: 24.8.2012). 

 Und das  mit dem Jugendschutzprogramm 
kompatible Alters-Label? „Dazu beauftragte 
sie (die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-
Diensteanbieter) ein Unternehmen namens 
Online Medien (korrekt Online Management) 
Kontor. Dessen Chef heißt nicht zufällig Stefan 
Schellenberg, ehemaliger Online-Leiter des 
Bauer-Verlags und JusProg-Initiator“ (heise.
de, Text 1431667, 24.8.2012). Schellenberg 
leitete bis 2007 mit der Inter Content KG 
die Online-Sparte des Bauer-Verlages und 
damit einen der größten Web-Erotik-Anbieter 
Deutschlands. Heute ist Stefan Schellenberg 
auch bei jugendschutzprogramme.de der „Ver-
antwortliche i.S.d.P.“ 

Damit passen das vom OMK entwickelte 
Label age-de.xml einerseits und das Jugend-
schutzprogramm von JusProg e.V. andererseits 
zusammen. Ob eine Seite gelabelt ist, erkennt 
der Nutzer übrigens nicht. Man findet das nur 
heraus, wenn man auf der Seite www.altersklas-
sifizierung.de (Seite validieren) die URL-Adres-
se einer Seite (z.B. www.praline.de) eingibt.

JusProg e.V. im Einsatz
Bei so viel Unterstützung aus der Erotik-

Branche reizt es natürlich, das Jugendschutz-
programm von JusProg e.V. daraufhin zu testen, 
wie mit dem Thema Sex, Pornografie bzw. 
Erotik-Seiten im Internet umgegangen wird. 
Dieser Anbieter ist ja – im Gegensatz zu einem 
Filter-Anbieter, der selbst keine möglicherwei-
se entwicklungsbeeinträchtigenden  Inhalte ins 
Netz stellt – mit einem gewissen Interessen-
konflikt  bei der Selbstregulierung konfrontiert. 

1. Wird der Filter für unter Zwölfjährige, also
ab sechs Jahren aktiviert, bedient sich  
JusProg e.V. der Whitelist von fragfinn.de, 
auch wenn diese ursprünglich ab acht Jahren 
konzipiert ist. Dass es dabei (Stand: Februar 
2013) eine Freischaltung des Jugend(!)-
portals „loveline.de“ der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit 
einem breiten sexbezogenen Themenspek-
trum und der Seite „gib-aids-keine-chance.
de“ mit einem Schwerpunkt bei „safer Sex“  

gibt, liegt in der Verantwortung von fragfinn.
de, nicht von JusProg e.V. Gelabelt sind  
diese Seiten der BZgA jedenfalls nicht!  
Ab zwölf Jahren funktioniert grundsätz-
lich eine allgemeinübliche Blacklist und 
der Bildschirm bleibt frei von drastischer 
Erotik, wenn man die teils deutlichen  Dar-
stellungen bei Wikipedia für Zwölfjährige 
als geeignet akzeptiert. – Wikipedia ist 
nicht gelabelt.

Die Überlegung sei erlaubt: Je freizügiger 
das Thema Sex bei Kindern dargestellt werden 
darf, desto größer wird sicherlich der Hand-
lungsspielraum für Angebote an Jugendliche. 
Ein Zehnjähriger, der schon alles über Sex aus 
loveline.de weiß oder zu wissen glaubt, wird 
bald neugierig auf andere Seiten. 

2. Wird das Programm auf „ab 16 J.“ kon-
figuriert, sind etliche deutsche Erotik-
Unternehmen und Mitglieder von JusProg 
e. V. mit ihren Eingangsseiten („Appetizer-
Seiten“) und dadurch mit ihrem kompletten 
Angebotsspektrum vertreten: u.a. fundo-
rado.de, sadorado.com, orion.de, praline.
de, coupe.de. Selbstverständlich kommt 
man beim Anklicken eines der unzähligen 
Angebote auf diesen Seiten (z. B. Abb. 1 
oder Abb. 3)  nicht viel weiter (bei Webcam-
Seiten aber immerhin auf animierende 
Clip-Ausschnitte). Hier beginnt das anmel-
depflichtige „Erwachsenenangebot“. 

Das stimmt nachdenklich. Hier werden bei 
16-jährigen Jungen und Mädchen Inhalte der 
Erotik-Branche angepriesen, die man erst ab 
18 Jahren nutzen darf/kann. Bei Kinofilmen 
„... darf der Kinobetreiber nur Trailer (Aus-
schnitte von Filmen) zeigen, die für die gleiche 
Altersstufe wie der Hauptfilm freigegeben sind. 
Freigaben für Trailer können sich von den 
Freigaben der Filme, für die sie werben, un-
terscheiden“ (jugendschutzaktiv.de, 28.8.2012). 

Sind also die werbenden Appetizer-Seiten 
der deutschen Erotik-Anbieter eigens für Ju-

Abb 1:  
Ausschnitt aus Einstiegsseite orion.de, 28.8.2012            
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gendliche gestaltet und mit einem Label für die 
Altersstufe ab 16 ausgestattet? Fundorado.de., 
sadorado.com, praline.de und coupe.de sind 
gelabelt ab 16 Jahren, bei orion.de findet man 
keinen (!) Eintrag. Aber warum erscheint  beim 
Anklicken der Inhalte, die erst ab 18 Jahren zu-
gänglich gemacht werden dürfen, nicht der bei 
JusProg übliche Blockadetext: „Hoppla ...  Die 
von Dir aufgerufene Seite ist wahrscheinlich 
noch nichts für dich. Der Aufruf wurde vom 
Jusprog-Filter blockiert, da die Inhalte nicht für 
dein Alter zugänglich sind.“ Stattdessen wird 
u.a. bei fundorado.de und bei praline.de eine 
Aufforderung eingeblendet, sich anzumelden 
und zu bezahlen (Abb. 2)!

Aber wer kontrolliert und wer entscheidet 
das? Wer in unserer Gesellschaft entscheidet 
überhaupt noch grundsätzlich über das, was 
Kindern und Jugendlichen zu- oder abträglich 
ist? Wer sich ein eigenes Bild davon machen 
will, was die Erotik-Anbieter selbst für 16-Jäh-
rige zuträglich finden, sollte sich die Einstiegs-
seiten der genannten Anbieter im Internet 
einmal genauer ansehen und dabei nicht das 
Einzelbild, sondern die geballte Summe von 
Bildern, vor allem von „willigen“ Mädchen 
und Frauen, auf sich wirken lassen. Vielleicht  
erfüllen die Seiten – dank der profunden viel-
schichtigen Sachkenntnis ihrer Anbieter – tat-
sächlich formal die Anforderungen des JMStV 
an ein Jugendschutzprogramm – und dann gilt: 
„Jugendschutzprogramme zielen gemäß der 
Systematik des JMStV darauf ab, dass deutsche 
Anbieter von entwicklungsbeeinträchtigenden 
Inhalten in Telemedien diese verbreiten können, 
ohne rechtsaufsichtliche Maßnahmen durch 
KJM und Landesmedienanstalten befürchten zu 
müssen. Jugendschutzprogramme gemäß §11 
JMStV stellen damit ausschließlich ein Instru-
ment der Privilegierung von Inhalte-Anbietern 
dar“ (KJM-online.de, 11.6.2012). Aha! 

Nutzer ist. Kann das Telekom-Programm das 
Label „ab 16 J.“ nicht auslesen? Das ist aber 
doch Voraussetzung für die Anerkennung als 
Jugendschutzprogramm. Werden Eltern und 
Pädagogen darüber aufgeklärt, dass anerkannte 
Jugendschutzprogramme Sex- und Erotik-
Angebote unterschiedlich filtern?

Interessenlage
Steht das Interesse an einem Jugendschutz-

programm und der passenden Kennzeichnung 
von Seiten der Erotik-Branche in irgendeinem 
Zusammenhang damit, dass die Appetizer-Sei-
ten bestimmter deutscher Anbieter ab 16 Jahren 
freigeschaltet werden können? Die Vermutung 
liegt nahe: Jungen und Mädchen werden „ange-
füttert“ mit erotischen Bildern und Texten, die 
sehr wahrscheinlich bei den meisten Neugier 
wecken oder sogar als Verheißung auf sexuelle 
Erregung und Befriedigung empfunden wer-
den. Dadurch, dass etliche Konkurrenten nicht 
aufrufbar sind, werden Jugendliche gezielt an 
bestimmte deutsche Anbieter herangeführt. 
Dass  dieser Effekt geschäftsfördernd für 
bestimmte Anbieter ist und motivierend auf 
ihr Bemühen um ein anerkanntes Jugend-
schutzprogramm wirkt, ist natürlich nur eine 
Vermutung. Denn es heißt in der Satzung von 
JusProg e.V.: „Der Verein ist selbstlos tätig. 
Er führt keinen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb und verfolgt keine Erwerbsinteressen“. 

Diese Selbstverpflichtung weckt Vertrauen.

Bei Problemen mit dem Jugendschutzpro-
gramm von JusProg e.V., kann man zudem 
einen Support in Anspruch nehmen. Angeboten 
werden  eine E-Mail-Adresse und  zwei Fax-
Nummern 0180 30 33 300 und 040 51 306 821 
(Stand: Februar 2013). Beide Nummern füh-
ren zur Geschäftsstelle von Fundorado, ohne 
dass dies für den Nutzer erkennbar wäre. Ob 
Eltern und Pädagogen, die eine Unterstützung 
beim Einsatz eines anerkannten Jugendschutz-
programms suchen, damit rechnen, dass ihr 
Fax – in der Regel mit einigen persönlichen 
Daten, sonst wäre eine Antwort nicht mög-
lich – direkt bei Fundorado landet? Unklar ist 
für Ratsuchende auch, wie der Datenschutz 
gehandhabt wird.

Schlussbemerkung: 
Wie gut das Jugendschutzprogramm von 

JusProg e.V. in anderen Bereichen funktioniert, 
wird hier nicht thematisiert. Es sei außerdem  
betont: Die kritischen Anmerkungen  beziehen 
sich ausschließlich auf den Umgang dieses 
Filters mit den Freigaben ab 16 Jahren – nicht 
auf die Filme oder das Angebot der Erotik-
Branche an sich! 

Prof. Dr. Karla Etschenberg, Köln
 Vorstand AJS 

Abb. 3: Angebotsseite sadorado.com  23.8.2012      

 Abb. 2:  
Statt Blockade-Seite mit Hinweis auf Jugendschutz: 
Zahlungsaufforderung (z.B. bei fundorado.de)

Der Text, der auf den Jugendschutz als 
Grund für eine Blockade hinweist, erscheint 
indes schon bei der Einstiegsseite von beate-
uhse.com, bei st.-pauli-nachrichten.de und auch  
beim Anklicken der Adresse sex-shop-für-
frauen.de oder pg-versand.de. Klar, diese Seiten  
tragen kein Label (orion.de aber auch nicht!).

Das erfährt der Jugendliche jedoch nicht. 
Er lernt, dass es bei den frei geschalteten  
Anbietern nur deshalb nicht weiter geht, 
weil man sich erst anmelden und bezahlen 
muss. Diese Sperre scheint der beim (nicht 
pornografischen) Pay-TV vergleichbar. Ist das 
die Botschaft, die man von einem Jugend-
schutzprogramm bezüglich Erotik-Angebote/ 
Pornografie für Jugendliche erwartet? Sollen 
diese Seiten bei 16-Jährigen den Eindruck 
erwecken,  Pornografie  habe nichts mit einer 
möglichen Entwicklungsbeeinträchtigung in 
ihrer Altersstufe zu tun, sondern sei nur eine 
Frage des Bezahlens?  Man könnte  eigentlich 
vermuten, dass hier der JMStV mit  § 6 Ab-
satz 3 hemmend wirken müsste: „Werbung, 
deren Inhalt geeignet ist, die Entwicklung 
von Kindern oder Jugendlichen zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, muss 
getrennt von Angeboten erfolgen, die sich an 
Kinder oder Jugendliche richten.“ Entweder  
sind die hier kritisierten visualisierten „In-
halte“/Angebote nicht entwicklungsbeein-
trächtigend  für Jugendliche oder die Anbieter 
verstoßen gegen dieses Gebot im JMStV. 

Telekom-Jugendschutzprogramm
Das von der KJM anerkannte Programm der 

Deutschen Telekom müsste eigentlich nach den 
gleichen Prinzipien funktionieren wie das von 
Jusprog e. V. Das ist aber nicht so. Da man bei 
diesem Programm „sichere Verbindungen“ 
(https) grundsätzlich für Kinder sperren 
kann – eine spezielle Möglichkeit, die es bei 
JusProg e.V. anscheinend nicht gibt – können 
Eltern z. B. das Jugendportal Loveline der 
BZgA (trotz des Angebots über fragfinn.de) 
ausschalten. Anders behandelt werden auch 
die hier bereits erwähnten Erotik-Angebote. 
Wenn man den Filter auf 16 Jahre einstellt, 
kann man orion.de (ohne Label ist das eigent-
lich verständlich), aber auch die gelabelten 
Seiten fundorado.de, sadorado.com, praline.
de oder coupe.de nicht aufrufen. Es erscheint 
sofort die Blockade-Seite der Telekom mit der 
Begründung, dass die Seite noch nichts für den 
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Dokumentation

Für Täter gibt es Beratung und Therapie
– und für Täterinnen?
Sexueller Missbrauch an Kindern: Eine Angebotserhebung in der Stadt Köln

Sexuelle Übergriffe an Kindern in Instituti-
onen, Schulen und Kirchen haben in Deutsch-
land die Diskussion zum Thema „sexueller 
Kindesmissbrauch“ erneut entfacht. Dabei liegt 
der Fokus auf Tätern, Täterinnen bleiben eine 
Randerscheinung: Ihre Bedürfnislage ist uner-
forscht, sie werden in der Versorgungsstruktur 
vielfach nicht berücksichtigt. Anhand einer 
teilstandardisierten Erhebung zu Angeboten im 
Sinne von Beratung und Therapie wurden 67 
Beratungsstellen und 276 Psychotherapeuten 
befragt. Der vorliegende Beitrag dokumen-
tiert die Versorgung von Täterinnen in Köln. 
Angebote werden zumeist individuell gestaltet 
bzw. liegen in Form von Weitervermittlung vor. 
Abschließend findet eine kritische Diskussion 
statt, die Indikationen zur Verbesserung der 
Versorgung von Täterinnen beinhaltet. 

Ausgangslage

,,Ich habe in meinem ganzen Leben 
noch nie gehört, dass Frauen Kinder 
sexuell missbrauchen. Das machen 
doch nur Männer!   1

Dieses Zitat zeigt, dass das Thema „sexueller 
Missbrauch von Kindern2 durch Frauen3“ selbst 
in der Fachöffentlichkeit oftmals verharmlost 
wird. Auch in der deutschen Forschung wird 
diesem Thema wenig Beachtung geschenkt. Im 
Zuge des Missbrauchsskandals in Institutionen, 
Schulen und Kirchen in den vergangenen Jah-
ren gewann das Thema „sexueller Kindesmiss-
brauch im Allgemeinen“ erneut an Interesse. 

Bei Straftaten nach § 176 StGB „Sexueller 
Missbrauch von Kindern“ gelten Übergriffe 
von weiblichen Tätern gegenüber männlichen 
als unterrepräsentiert. Laut Polizeilicher Kri-
minalstatistik (PKS) des Jahres 2010 wurden 

Straftaten des sexuellen Kindesmissbrauchs in 
4,4 Prozent der angezeigten Fälle4 (Hellfeld) 
von Frauen begangen. Laut Abschlussbericht 
der UBSKM5 liegt die Zahl der Täterinnen bei 
6,8 Prozent (vgl. UBSKM 2011, 48). 

Es scheint, dass die Problematik einem 
massiven gesellschaftlichen Tabu unterliegt: 
Frau-Sein und Mutter-Sein kann nur schwer 
mit sexuellen Übergriffen gegenüber Kindern 
in Verbindung gebracht werden (vgl. Oestreich/ 
Kendel 2007, 197ff.). Ein weiterer Grund für 
die massive Geheimhaltung von sexuellen 
Übergriffen durch Frauen kann in der Ver-
drängung und Verleugnung der Opfer und des 
sozialen Umfeldes gesehen werden (vgl. Birke 
2004, 10). Aufgrund dieser Mechanismen und 
des gesellschaftlichen Tabus liegt die Vermu-
tung nahe, dass der sexuelle Missbrauch an 
Kindern durch weibliche Täter wesentlich häu-
figer im Dunkelfeld bleibt, als dies ohnehin bei 
männlichen Tätern der Fall ist (vgl. Oestreich/ 
Kendel 2007, 198f. & Birke 2004, 10). 

Zusammengetragene Studienergebnisse 
und Erfahrungsberichte (u.a. von Spitzberg 
1999 & Finkelhor/ Russell 1981) sowie Un-
tersuchungen aus den USA (u.a. Groth 1983 
& MacFarlane 1982)6 lassen im Mittel eine 
Dunkelfeldeinschätzung von 10 – 15% zu (vgl. 
Bange 2007, 41f. & Braun/ Kavemann 2002, 
122 & Hanks/ Saradjian 1994, 204). Dies deckt 
sich mit der deutschsprachigen Literatur. Die 
Annahme, dass Frauen und Mütter zu keinen 
sexuellen Handlungen in der Lage seien, ist so-
mit zu hinterfragen. Bekannte Untersuchungen 
haben ergeben, dass sich weibliche Übergriffe 
weder in den Folgen für die Betroffenen noch 
in den Formen noch in den Methoden von 
männlichen Verhaltensweisen unterscheiden 
(vgl. Kavemann 2009, 139 & Saimeh 2009, 
85f. & Bange 2007, 43).

Für Täterinnen bestehen nach ausgiebigen 
Recherchen bundesweit kaum ausgeschriebene 
Beratungs- und Therapieangebote. Folglich 
gibt es kaum Erfahrungen aus der Praxis und 
nur wenige Untersuchungen und Einzelfall-
studien zu Täterinnen. Ihre Bedürfnislage 
ist daher weiterhin unklar (vgl. Kavemann 
2009, 137 & Kavemann 1996, 253 & Glöer/ 
Schmiedeskamp-Böhler 1993, 159 & Knopf 
1993, 23). 

Zielsetzung und Ergebnisse
Mithilfe dieser Untersuchung wird die 

Versorgungslage in Form von fachlichen 
Angeboten für Täterinnen in der Stadt Köln 
erhoben. Ausgehend von der Hypothese, dass 
nur wenige Angebote für sexuell übergriffige 
Frauen bestehen, ergeben sich folgende Fra-
gestellungen:

●  Gibt es in Köln Angebote für Frauen, die
Kinder sexuell missbrauchen?

●		Werden bei Angeboten geschlechtsspezi-
fische Unterschiede gemacht?

●	Wird das Thema „Frauen als Täterinnen
sexuellen Kindesmissbrauchs“ in der Praxis 
als Tabu erlebt?

Zur Entwicklung eines teilstandardisierten 
Fragebogens wurden drei leitfadengestützte 
Interviews mit Experten geführt. Die Erhebung 
(Februar bis April 2012) erfolgte postalisch und 
als Online-Befragung. Der Fragebogen um-
fasste neben geschlossenen auch offene Fragen, 
die sich im ersten Teil allgemein auf die Arbeit 
mit Tätern und Täterinnen bezogen. Der zweite 
Teil sollte hingegen nur von Stellen ausgefüllt 
werden, die tatsächlich mit Täterinnen arbeiten. 

Anbebote für Täterinnen
Es gibt in Köln Angebote für Frauen, die 

Kinder sexuell missbrauchen. Wenn sich eine 
Täterin meldet, erhält sie laut Ergebnissen 
einen Erstkontakt. Es handelt sich aber um 
unspezif ische Angebote, die bisher nicht 
konzeptionell verankert sind. Aufsuchende 
Angebote werden durch keine der befragten 
Gruppen bereitgestellt. 

Es bleibt offen, welche Hilfe nach einem 
Erstkontakt erfolgt und ob Weitervermittlungs-
versuche bei der bestehenden Angebotsstruktur 
in Deutschland sinnbringend sind. Ein Teufels-
kreis ist denkbar, da fehlende Angebote die 

,,

1 Bemerkung auf einem an uns zurückgesandten 
Fragebogen.
2 Wenn im Folgenden von „sexuellem Missbrauch“ die 
Rede ist, beziehen wir uns auf die Definition von Dee-
gener (2010), nach der „unter sexuellem Missbrauch von 
Kindern jede Handlung verstanden [wird], die an oder 
vor einem Kind entweder gegen den Willen des Kindes 
vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund seiner 
körperlichen, seelischen, geistigen oder sprachlichen 
Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann. Die 
Missbraucher nutzen ihre Macht- und Autoritätsposition 
aus, um ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten der Kinder 
zu befriedigen, die Kinder werden zu Sexualobjekten 
herabgewürdigt.“ (ebd., 22)
3 In der vorliegenden Arbeit werden mit dem Begriff 
„Täterinnen“ Frauen ab 18 Jahren fokussiert, die Kinder 
sexuell missbrauchen.

4 Im Jahr 2009 lag die Zahl der angezeigten Täterinnen 
bei sexuellem Kindesmissbrauch bei 4,1% (Anstieg 
um 0,3%).
5Unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung der The-
matik des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM). 
Da es kaum repräsentative deutsche Studien und 
Forschungsergebnisse zu der Thematik „Sexueller 
Kindesmissbrauch durch Frauen“ gibt, beziehen wir uns 
primär auf die aktuellste veröffentlichte Untersuchung der 
UBSKM (2011), innerhalb derer Frauen als Täterinnen 
Beachtung finden.
6 Die amerikanischen Untersuchungsergebnisse sind 
aufgrund unterschiedlicher Stichproben, Erhebungs-
methoden und Definitionen nur eingeschränkt mitein-
ander vergleichbar.
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Nachfrage minimieren. Ein Bild der Hilf- und 
Ratlosigkeit in der Beratungs- und Therapie-
landschaft im Umgang mit Täterinnen drängt 
sich auf.

Geschlechtsspezifische Beratung
Laut Studienergebnissen werden bei An-

geboten keine geschlechtsspezifischen Un-
terschiede gemacht. Die Bereitschaft besteht, 
Täterinnen ebenso zu beraten wie Täter. Die 
Übertragbarkeit von Konzepten aus der Täter-
arbeit auf Täterinnen ist aufgrund geringer Ant-
worten unklar. Offensichtlich findet aber keine 
Übertragung bereits bestehender Erfahrungen 
aus der Täterarbeit statt. Da die Bedürfnislage 
von Täterinnen noch unerforscht ist, steht 
der Fachwelt in der praktischen Arbeit kaum 
„Werkzeug“ zur Verfügung.

Tabuthema in der Paxis
Gesellschaftlich wird das Thema „Frauen als 

Täterinnen sexuellen Missbrauchs“ ebenso ta-
buisiert wie durch das Helfersystem. Dies wird 
durch geringe Rücklauf-/ Antwortzahlen, die 
Ratlosigkeit bei Fachkräften (Schwierigkeiten 
im Umgang mit Täterinnen) und eine fehlende 
konzeptionelle Verankerung von Angeboten 
deutlich.

Die Unvereinbarkeit von sexuellen Übergrif-
fen durch Frauen und ihrem gesellschaftlichen 
Rollenbild scheinen die Tabuisierung zu stüt-
zen. Aus diesem Grund findet häufig eine Baga-
tellisierung statt: Entweder wird angenommen, 
dass sexueller Kindesmissbrauch durch Frauen 
nur passiert, wenn die Frau in der Erziehung 
überfordert, psychisch krank oder alkohol-/
drogenabhängig ist. Oder es gilt schlichtweg 
die Annahme: „Es gibt keine Täterinnen“ (vgl. 
Glöer/ Schmiedeskamp-Böhler 1993, 159f. & 
Hanks/ Saradjian 1994, 202).

Schlussfolgerungen und Ausblick
Wir sind mit der Vorannahme in die For-

schungstätigkeit eingestiegen, dass es für Tä-
terinnen bisher nur wenige Angebote gibt. Die 
Ergebnisse und die Diskussion haben gezeigt, 
dass diese Hypothese für die Stadt Köln weitge-
hend zutrifft. Ausführliche Internetrecherchen 
und die Gespräche mit Experten haben deutlich 
gemacht, dass dies für den gesamten deutschen 
Raum gelten kann. Es scheint sehr wichtig, das 
gesellschaftliche Tabu abzubauen: Das Thema 
„Frauen als Täterinnen sexuellen Kindesmiss-
brauchs“ muss weiterhin im Diskurs gehalten 
werden. Darüber hinaus erscheint es wichtig, 
die eigenen Wahrnehmungen zu überprüfen 
und den Blick auf mögliche Täterinnenschaften 
zu richten. Dies gilt für Fachwelt und Gesell-
schaft gleichermaßen. Auch wenn Täterinnen 
in der Gesamtheit einen deutlich unterreprä-
sentierten Anteil gegenüber Tätern ausmachen, 
kann dies nicht Grund für eine Negierung ihrer 
Existenz sein.

Auf Grundlage der Ergebnisse und nach 
unseren Erkenntnissen ist es notwendig:

●	 einen öffentlichen Diskurs in den Medien 
 und der Fachöffentlichkeit zu führen;

●	 (niedrigschwellige) Angebote und kon-
zeptionell verankerte Prävention zu diesem  
Themenkomplex anzubieten; 

●		Täterinnen die Möglichkeit der Behand-
lung und Beratung zu bieten, damit sie 
aus dem Dunkelfeld heraustreten können;

●		weitere und tiefergehende Forschung durch
unabhängige Stellen zu betreiben. 

Die Studie zeigt, wie wichtig es im Sinne 
der Opfer ist, den Diskurs fortzusetzen und in 
Forschungsarbeiten zu investieren. Denn: Täter/
innenarbeit ist immer Opferschutz. Dies sollte 
ein zentrales Thema jeder Gesellschaft sein.

Literatur
Bange, Dirk (2007): Sexueller Missbrauch an Jungen. 
Die Mauer des Schweigens, Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Birke, Susanne (2004): Alles halb so wild? Folgen 
sexueller Ausbeutung von Mädchen durch Frauen, ins-
besondere durch Mütter, in: Prävention. Zeitschrift des 
Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch. 
Themenschwerpunkt: Mädchen und Frauen als Täterinnen, 
7(2004)2, S. 9 - 12.

Bundeskriminalamt (Hrsg.) (2011): Polizeiliche Kri-
minalstatistik der Bundesrepublik Deutschland 2010, 
Wiesbaden.

Deegener, Günther (2010): Kindesmissbrauch. Erkennen 
– helfen – vorbeugen. Weinheim/ Basel: Beltz Verlag.

Glöer, Nele/ Schmiedeskamp-Böhler, Irmgard (1993): 
Verlorene Kindheit. Jungen als Opfer sexueller Gewalt, 
München: Kunstmann-Verlag.

Hanks, Helga G. I./ Saradjian, Jacqui (1994): Frauen, 
die Kinder sexuell mißbrauchen. In: Schubbe, Oliver: 
Therapeutische Hilfen gegen sexuellen Mißbrauch an 
Kindern, Göttingen/ Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht 
S. 198 – 216. 

Kavemann, Barbara (2009): Sexualisierte Gewalt gegen 
Mädchen und Jungen, in: Elz, Jutta (Hrsg.): Täterinnen. 
Befunde, Analysen, Perspektiven, Wiebaden: Kriminolo-
gische Zentralstelle, KUP Band, S. 135 – 143.

Kavemann, Barbara/ Braun, Gisela (2002): Frauen als 
Täterinnen, in: Bange, Dirk/ Körner, Wilhelm (Hrsg.): 
Handwörterbuch sexueller Missbrauch. Göttingen/ Bern/ 
Toronto: Hogrefe-Verlag, S.121 – 131. 

Kavemann, Barbara (1996): Täterinnen. Frauen, die 
Mädchen und Jungen sexuell missbrauchen, in: Hentschel, 
Gitti (Hrsg.): Skandal und Alltag. Sexueller Missbrauch 
und Gegenstrategien, Berlin: Orlanda Frauenverlag, S. 
246 - 261.

Knopf, Marina (1993): Sexuelle Kontakte zwischen 
Frauen und Kindern, in: Zeitschrift Für Sexualforschung 
6/1993, S. 23 - 35.

Oestreich, Ilona/ Kendel, Friederike (2007): Mütter als 
Täterinnen. Sexueller Missbrauch und Münchhausen-by-
Proxy, in: Gahleitner, Silke Birgitta; Lenz Hans-Joachim 
(Hrsg.): Gewalt und Geschlechterverhältnis. Interdiszipli-
näre und geschlechtersensible Analysen und Perspektiven, 
Weinheim/ München: Beltz Juventa Verlag, S. 197 - 213.

Saimeh, Nahlah (2009): Sexuelle Gewalt gegen Kinder 
im innerfamiliären Kontext aus forensisch-psychiatrischer 
Sicht, in: Greuel, Luis/  Petermann, Axel (Hrsg.): Macht 
– Familie – Gewalt (?). Interventionen und Prävention 
bei (sexueller) Gewalt im sozialen Nahraum, Lengerich: 
Pabst Science Publishers, S. 76 – 94. 

Unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (2011): Abschlussbericht der unab-
hängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Berlin: Geschäftsstelle der zur Auf-
arbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs.

Anna Berres, anna-katharina.berres@gmx.de
Stefan Jelinek, stefan.jelinek@t-online.de 

Katharina Potthoff, katharina.potthoff@web.de
alle Masterstudiengang „Klinisch-therapeu-
tische Soziale Arbeit“, Katholische Hochschule

 Nordrhein-Westfalen, Abteilung Aachen

Alexander Trost,
 Professor der Sozialmedizin, Katholische 

Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung 
Aachen (Begleitung)

Der Artikel erschien bereits in ähnlicher Form 
im „BAG-S Informationsdienst Straffälligenhilfe“, 
der Fachzeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft 

für Straffälligenhilfe e.V..
Abbildung 1: Falls sich eine Täterin bei Ihnen meldet, welches Angebot würden Sie ihr unterbreiten?                                
(Mehrfachnennungen möglich) (n=14)

Bedarfsanalyse / 
Clearinggespräche
(9 Nennungen)

Weitervermittlungen
(8 Nennungen)

Beratung (5 Nennungen)

Sonstiges (3 Nennungen)

36%

12%

20%

32%
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Dann ist zumindest das Vorglühen 
schwieriger.

Jugendrichter Gerhard Breuers, Amts-
gericht Essen, als Mittel gegen Alkohol-
missbrauch. Er verurteilte eine 16-jährige 
dazu, sich am Wochenende nüchtern bei 
der Polizei zu melden: Jeden Freitag und 
Samstag um 20 und 22 Uhr.

Sehr geehrte Damen und Herren, am 2. 
Januar wurde ich 14 Jahre alt und frage 
mich mit der Zeit, was ich mit 14 Jahren 
arbeiten darf. Ich bin körperlich in Top-
Form, und in der Schule stehe ich in 
jedem Fach 2 bis 3. Ich habe die Frage, 
was ich mit 14 Jahren arbeiten darf. 
Ich habe unter anderem keine Lust, im 
strömenden Regen draußen Zeitungen 
auszutragen. (Ich weiß, dass eine Vo-
raussetzung ist, dass die Schule nicht 
unter der Arbeit leiden darf. Ich stelle 
mir dabei vor, zum Beispiel in einem Ge-
schäft einen Ferienjob zu absolvieren.) 
Ich hoffe auf eine positive Rückmeldung 
von Ihnen. Mit freundlichen Grüßen

Anfrage eines 14-Jährigen Schülers an 
die AJS

 

In großen Teilen der Bevölkerung 
ist der liberale Grundgedanke nicht 
besonders sexy. Freiheit ist nicht 
so wichtig. Hauptsache, der Müll ist 
ordentlich getrennt. Meine Nachbarin 
schneidet sogar ihre alten Tetrapacks 
auf und stellt sie in den Geschirrspüler, 
bevor sie sie in die Wertstofftonne 
wirft. Nicht zu fassen, aber meine 
Nachbarin wäscht ihren Müll! Irgend-
wie kann es kein Zufall sein, dass sich 
„Dosenpfand“ auf „Vaterland“ reimt. 
Kommt ja sogar in unserer Hymne vor: 
„… ist des Glückes Unterpfaaand!“ 
Alles ist penibel geregelt. In einer 
Informationsbroschüre des Lehrer-
verbandes Hessen las ich einmal: 
„Besteht ein Personalrat aus einer 
Person, erübrigt sich die Trennung 
nach Geschlechtern.“

Der Physiker und Wissenschaftskabaret-
tist Vince Ebert für mehr Liberalismus 
und weniger staatlicher Bevormundung 
(Leitartikel in der WELT)

Medien passen immer!
Neuer Kurs zur Arbeit mit dem Medienpass NRW an Ganztagsgrundschulen

Seit diesem Schuljahr können Grundschulen den Medienpass NRW 

einsetzen, um Kinder bei der Entwicklung von Medienkompetenz zu 

unterstützen. Neben den Schnittstellen, die der Medienpass zum Lehr-

plan der Grundschule hat, bietet vor allem die praktische Medienarbeit 

vielfältige Berührungspunkte zum Feld des sozialen Lernens und des 

präventiven Jugendschutzes. Die Arbeit mit Medien holt Kinder und 

Jugendliche schnell ins Boot und bietet viele Möglichkeiten zur inhalt-

lichen Auseinandersetzung. 

Die Fortbildung richtet sich an pädagogische Fachkräfte von Trägern 

der Jugendhilfe, die an Grundschulen im Ganztag arbeiten, sowie an 

Multiplikator/-innen aus dem Bereich Jugendhilfe / Jugendamt. Im Ein-

zelfall können auch Tandems (bestehend aus Lehrkraft und Mitarbeiter/-in 

im Ganztag) teilnehmen. Die Teilnehmer/-innen probieren verschiedene 

Formen der Medienarbeit (Video, Audio, Foto und Computer) praktisch 

aus. Am Ende der Fortbildung finden alle Teilnehmenden einen konkreten 

Ansatz, um den Medienpass NRW in ihrer Einrichtung umzusetzen. Denn: 

„Medien passen immer!“ – und wir finden gemeinsam heraus, wie!

Termine: 7./8.6., 28./29.6. und 12./13.7. – jeweils freitags von 15 bis 

19 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr. Tagungsort ist das Mercure Hotel 

in Köln. Die Kosten für den gesamten Kurs belaufen sich auf 350 Euro 

inklusive Übernachtung und Verpflegung. 

Weitere Infos unter www.ajs.nrw.de 


